
Marcus Bartiia

Max Fränkei-Strasse 4
2483 Ebreichsdorf

E-Maii: marcus.bartiiaa@maii.com Ebreichsdorf, 31.07.2018

An das österreichische Parlament
per E-maii: be@utachtun@apariament.@v.at

Stellungnahme zur TKG-Novelle 2018 u.a., Änderung  (63/ME)

Sehr @eehrte Damen und Herren,

innerhaib ofener Steiiun@nahmefrist, die am 31.07.2018 endet, nehme ich zu den in Form eines Mi -
nisteriaientwurfes des Bundesministeriums für Verkehr, Innovaton und Technoio@ie vor@eie@ten und
@epianten Änderun@en des Teiekommunikatons@esetzes 2003, insbesondere jedoch des Amateur-
funkgesetzes 1998  Steiiun@ wie foi@t mit dem höfichen Ersuchen um entsprechende Berücksicht-
@un@ und Einarbeitun@ in den Text des Gesetzesentwurfes und in die Eriäuternden Bemerkun@en;
@ieichzeit@ erteiie ich Ihnen meine ausdrückliche Zustmmung, dass diese Steiiun@nahme veröffent-
licht wird und ersuche höfich um entsprechende Kenntnisnahme und weitere Veraniassun@:

Einleitung:

Einieitend wird sehr be@rüßt, dass die Österreichische Bundesre@ierun@ es sich zum erkiärten Ziei @e -
setzt hat, die Verwaitun@svereinfachun@ und die Ökonomie der Gesetzesvoiiziehun@ sowie den Ab-
bau der bürokratschen Hemmnisse sowie die Liberalisierung der gesetzlichen Bestmmungen  in die
Praxis umzusetzen. Darauf, dass Bewe@un@ in diese rechtspoiitsche Zieisetzun@ kommt, haben vieie
Staatsbür@er @ewartet.

An diesen Regierungszielen wird auch der vorliegende Gesetzesentwurf entsprechend zu messen
sein. 

Zum Zwecke der Rechtsbereini@un@ wurde das zweite Rechtsbereini@un@s@esetz 2018 eriassen, das
bereits vom Natonairat beschiossen wurde und voraussichtiich auch vom Bundesrat in der voriie@en-
den Form beschiossen werden wird. Darin ist fest@eie@t, dass aiie österreichischen Rechtsvorschrif-
ten, die im – einen inte@rierenden Bestandteii des Gesetzes biidenden – Anhan@ nicht ausdrückiich
auf@eiistet sind, mit Jahresende 2018 automatsch außer Kraf treten. Damit soiien Normen, die in
der heut@en Zeit ihre Anwendbarkeit und Bedeutun@ verioren haben, aus dem aktueiien Rechtsbe-
stand bereini@t werden.

Aus Gründen der besseren Zuordnun@ beziehe ich mich in meinen Ausführun@en auf die §§ der TKG-
Noveiie, was nichts an der Tatsache meiner voiiständi@en Abiehnun@ ändert, das bisheri@e bewährte
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AFG dem vöiii@ anderen Kriterien unteriie@enden TKG einverieiben zu woiien und damit ais seibstän-
di@es Gesetz unter@ehen zu iassen.  

Zum vorliegenden  Gesetzesentwurf  des  TKG 2003 und des  bisherigen  AFG
1998:

Die foi@enden Ausführun@en beziehen und erstrecken sich primär auf jene Bestmmun@en des nun-
mehri@en Entwurfs, weiche ais nach wie vor wesentiich verbesserun@sbedürfi@ bzw. teiiweise ais äu -
ßerst nachteiii@ ein@estuf werden, da sie nach meiner Beurteiiun@ zu wesentiichen Verschiechterun -
@en im Ver@ieich zu den bisheri@en rechtiichen Rahmenbedin@un@en für den Amateurfunk führen. Es
wird nochmais in aiier Form an die @esetz@ebenden Körperschafen appeiiiert, diese Bestmmun@en
im Sinne der @e@enständiichen Steiiun@nahme sowie im Sinne der ein@an@s ziterten Re@ierun@serkiä-
run@ abzuändern. Gieichzeit@ wird das Gesetzesvorhaben zum Aniasse @enommen, Verbesserun@en
bzw. Änderun@en der @esetziichen Rahmenbedin@un@en für die Funkamateure mit den jeweiii@en Ar-
@umenten bzw. Erwä@un@en vorzuschia@en, weiche @ieichzeit@ mit ein@earbeitet werden soiiten.

Im Einzelnen wird wie folgt ausgeführt:

Zur beabsichtgten Eliminierung des Amateurfunkgesetzes 1998 und Einarbei-
tung in das TKG 2003:

Im Zweiten Rechtsbereini@un@s@esetz, weiches sich derzeit in pariamentarischer Behandiun@ befn-
det, wurde in der an@eschiossenen Beiia@e eine taxatve Aufzählung all jene Vorschriften vorgenom-
men, die weiterhin Gültgkeit haben, aiie anderen treten mit Jahresende 2018 außer Kraf. Dabei ist 
besonders hervorzuheben, dass sowohl das Amateurfunkgesetz, als auch die Amateurfunkverord-
nung und die Amateurfunkgebührenverordnung ausdrücklich in diesen Katalog jener Normen auf-
genommen sind, die weiterhin anzuwenden und daher im aufrechten Rechtsbestand beizubehal-
ten sind:  Die @enauen Einzeiheiten können dem nachstehenden Link aus den dort wieder@e@ebenen 
an@eführten Dokumenten entnommen werden:

htps://www.pariament.@v.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME000042/index.shtmi

Dabei fäiit insbesondere auf, dass in der 

Ania@e zum 2. Rechtsbereini@un@s@esetz Seite 192 unten

ausdrücklich der Weiterbestand folgender für den Amateurfunk maßgeblicher Vorschriften ange-
führt ist:

91.01.17 Amateurfunk@esetz 1998 -AFG
91.01.17/002 Amateurfunk@ebührenverordnun@ -AFGV
91.01.17/0003 Amateurfunkverordnun@ AFV

In den eriäuternden Bemerkun@en des zuständi@en Ministeriums zur TKG-Noveiie 2018 wird im Aii@e-
meinen Teii (Seite 1 unten der Eriäuternden Bemerkun@en) an@e@eben, dass die Einarbeitun@ des 
derzeit @eitenden Amateurfunk@esetzes 1998 in das TKG 2003 „der Strafun@ des für den Teiekombe-
reich @eitenden Rechtsbestandes“ diene. Diese Be@ründun@ ist zwar im Re@ierun@spro@ramm 2017-
2022 („Maßnahmen zum Umsetzen des Re@ierun@spro@rammes 2017 – 2022“) enthaiten, erscheint 
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aber für eine derart weitreichende Maßnahme inhaitiich wesentiich zu dünn und weder überzeu-
@end, noch aussa@ekräfi@ und zwar aus den nachstehend dar@eie@ten Gründen:

Der Gesetz@eber ordnet in einer brandaktueiien Norm den Weiterbestand des AFG 1998, einer mo-
dernen Norm, im Anhan@ zum Zweiten Rechtsbereini@un@s@esetz an, und das – wie ich überzeu@t bin
– aus sachiich @ebotenem Grund:

die Gesetzesmaterie Teiekommunikatons@esetz 2003 (TKG) re@eit den kommerzieiien Funkdienst,
während das Amateurfunk@esetz 1998 (AFG) eine damit in keiner Weise ver@ieichbare, verschiedene
andere Materie re@eit, nämiich den nicht kommerziellen und internatonal in der Vollzugsordnung
für den Funkdienst (an welche Bestmmungen sich auch die Republik Österreich als Mitgliedsland
zu halten hat) völkerrechtlich anerkannten und geregelten  Amateurfunkdienst,  der nach völlig an-
deren Prinzipien und Kriterien abzulaufen hat, als der kommerzielle Funkdienst.

Mit der Gesetzesvoria@e wird aiierdin@s der Versuch unternommen, Äpfei (AFG) mit Birnen (TKG) zu
vermischen, indem eine vöiii@ ei@enständi@e, abschiießende Materie (Amateurfunk) in ein vöiii@ an-
deren Prinzipien dienendes und damit ei@entiich wesensfremdes anderes Gesetz (TKG), das 133 Para-
@rafen umfasst, zu inhaiieren.

Davon, dass ausdrückiich weitere Gesetze auf@eso@en bzw.   assimiiiert werden soiiten, war und ist
niemais im 2. Rechtsbereini@un@s@esetz, weiches diese Thematk erschöpfend behandeit, die Rede
@ewesen; hier @eht der Gesetzesentwurf weit über das hinaus, was ei@entiich Sache ist: hier fndet
meiner Ansicht nach vöiii@ überzo@enes und unnöt@es sowie schädiiches Goid Piatn@ statt

Es ist auch voiikommen widersinni@, nunmehr ein Gesetz ais seibstständi@en Re@eiun@sbereich ver-
schwinden iassen zu woiien, dessen ausdrückiicher Fortbestand der Gesetz@eber erst  kürziich  im
zweiten  Rechtsbereini@un@s@esetz  ausdrückiich  an@eordnet  hat.  An@esichts  des  2.  Rechtsbereini -
@un@s@esetzes besteht überhaupt kein Aniass und keine Rechtert@un@ dafür, die Materie Amateur-
funk in anderen Rechtsnormen auf@ehen zu iassen. Dies beiastet das TKG mit unnöt@em Re@eiun@s -
baiiast für die kommerzieiien Funkdienste, sohin mit einem Fremdkörper, der keinen kommerzieiien
Funkdienst auch nur im Gerin@sten interessiert.

Andere Staaten, wie beispieisweise die BRD, behaiten das Amateurfunk@esetz neben dem TKG ais
vöiii@ ei@enständi@e Gesetzesmaterie bei und das aus @utem Grund: niemanden aus dem Bereich der
kommerzieiien Funkdienste interessieren in einem TKG auf@enommene Bestmmun@en des ihn ohne-
dies nicht betrefenden Amateurfunkdienstes.

Das TKG wird durch das @e@enständiiche Noveiiierun@svorhan@en nur künstiich durch überfüssi@es
Para@raphenwerk auf@ebiasen und unübersichtiicher.

Das bioße Hinüberschaufein von Para@raphen unter eine andere Überschrif steiit auch keine echte
Rechtsstrafun@/Normeneinsparun@ dar.  Sie bieiben ja dort weiterhin ais Rechtsmaterie erhaiten.
Die @esamte Materie wirkt auch optsch in das TKG hinein@ewür@t, man ver@ieiche beispieisweise nur
die neuen Bezeichnun@en §§ 78a, b, c, d, e, f, @, h, i,j,k,i,m,n TKG  im Ge@ensatz zu den früher kiaren
Durchnummerierun@en derseiben Materie in den §§ 10 bis 25 AFGt

Ei@entiich soiite der Gesetz@ebe diese Materien ieichter iesbar und überschaubarer @estaiten. Mit
dem obi@en Noveiiierun@svorschia@ wird meiner Überzeu@un@ zufoi@e das @enaue Ge@enteii betrie-
ben.
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Es wird daher dringend ersucht, das Amateurfunkgesetz 1998 in Berücksichtgung der oben darge-
legten Überlegungsgründe in Adapterung des Regierungsprogramms in diesem Punkte weiterhin
in seiner Gesamtheit als selbständiges Gesetz weiter zu führen.

Dasselbe gilt übrigens auch für die Amateurfunkverordnung (AFV) und die Amateurfunkgebühren-
verordnung (AFGV). Nur für den Wegfall einer Gesetzesüberschrift lohnt sich der gesamte Aufwand
nicht, unabhängig von den bereits dargelegten Nachteilen dieser Vorgangsweise. 

Zu den einzelnen Bestmmungen:

 Zu § 3 Z. 37 TKG-Novelle, Defniton Amateurfunkdienst:

Be@rüßt wird die Beibehaitun@ des Not- und Katastrophenfunkverkehrs in der Defniton des
Amateurfunkdienstes. Ich spreche mich jedoch entschieden @e@en die Einschränkun@ und Re-
duzierun@ im Gesetzesentwurf aus, wonach der Amateurfunkdienst lediglich „zur Unterstüt-
zung bei der Durchführung von Not- und Katastrophenfunkverkehr betrieben werden soii. 

Funkamateure senden und empfan@en bekanntiich auch weitweit auf den dem Amateurfunk-
dienst zu@ewiesenen Frequenzen, insbesondere auf Kurzweiie. Der Not- und Sicherheitsfunk-
verkehr ist in der Voiizu@sordnun@ für Funkdienst, weiche Bestmmun@en auch auf den Ama-
teurfunkdienst anzuwenden sind, sowohi für bewe@iiche ais auch feste Funksteiien, die einen
soichen Funkspruch empfan@en, @enau @ere@eit.

Es wird zur Vermeidun@ von Missverständnissen ausdrückiich auf diese internatonaie Rechts-
ia@e hin@ewiesen, wonach die Amateurfunksteiie, die einen soichen Notruf empfän@t, wenn
sich keine andere Funksteiie antwortenderweise meidet, selbst aktv werden muss, aiso be-
reits zu einem Zeitpunkt, wo von einer Behörde noch weit und breit nichts zu sehen ist.   Sie
muss so@ar in den in der VO Funk defnierten Sachverhaiten seibst eine Notmeidun@ abset -
zen und andere Funksteiien auf die Notsituaton hinweisen bzw. aiies weiter Erforderiiche
und  Zweckdieniiche  mit  der  erforderiichen  Eiie  veraniassen,  damit  die  Retun@skete  ra-
schestmö@iich, @ezieit und efektv ein@eieitet wird.

Diese Pfichten laut VO Funk, die sich übri@ens auch aus der aii@emeinen Werteordnun@ er-
@eben, wonach dem Leben und der Sicherheit von Personen der absoiute Vorran@ einzuräu-
men ist und zusätziich aus dem aii@emeinen Hiifeieistun@s@ebot, gehen weit über bloße „Un-
terstützung“ bei der Durchführung von Notunkverkehr hinaus.

Seibstverständiich wird die Amateurfunksteiie auch unverzü@iich die Behörden in Kenntnis
setzen (dies sieht auch die Voiizu@sordnun@ für den Funkdienst so vor, Abschnit VII, Notunk-
verkehr, §§ 26, 29), damit von dort Retun@smaßnahmen in die We@e @eieitet bzw. koordi-
niert und Funkverbindun@ mit der in Not @eratenen Funksteiie auf@enommen werden kann.

Die geplante legistsche Einschränkung in der Novelle wird dieser internatonalen Rechtsla-
ge in keiner Weise gerecht: Laut VO Funk muss die Amateurfunksteiie von sich aus und un-
verzüglich aktv werden und selbst sowie unmitelbar direkten Notunkverkehr abwickeln,
wenn sich keine andere (insbesondere bewegliche) Funkstelle meldet  und nicht erst über
Anforderung irgendwelcher Behörden „unterstützenderweise“. So übri@ens auch § 78 c Abs.
7 TKG. Weiters ist ausdrückiich festzuhaiten, dass die VO Funk keine wörtiiche Protokoiii -
erun@svorschrif für Notrufe enthäit. 

Es wird weiters ersucht, die ais  sehr negatv empfundenen Passagen in den Erläuterungen
zu korri@ieren, die derzeit wie foi@t vor@esehen sind:
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„Not- und Katastrophenfunkverkehr wird von den mit der Hiifeieistun@ in Not- und Katastro-
phenfäiien betrauten Behörden und Or@anisatonen durch@eführt und ist keineswe@s dem
Amateurfunkdienst vorbehaiten. Funkamateure können jedoch in Not- und Katastrophensi-
tuatonen Unterstützun@ bei der Durchführun@ von Not- und Katastrophenfunkverkehr ieis-
ten. Die vor@enommene Änderun@ steiit eine Präzisierun@ dar.“ 

Mit der obi@en Wortwahi wird meiner Ansicht nach voiikommen verkannt, dass der  Ama-
teurfunkdienst und die österreichischen Funkamateure sich nie als alleinige Wahrer des
Not- und Katastrophenfunks begriffen haben, sondern stets respektert und anerkannt ha-
ben, dass in erster Linie eine Vielzahl anderer Funkdienste, wie z.B. die BOS-Funkdienste ais
auch miiitärische Funkdienste zum öfentiichen Gemeinwohi Not- und Katastrophenfunkver-
kehr durchführen und durchzuführen haben.

Es ist schon richt@, dass der Not- und Katastrophenfunkverkehr keinesfaiis dem Amateur-
funkdienst vorbehaiten ist, derart@es wurde zu keinem Zeitpunkt von Funkamateuren oder
deren Interessensvertretun@en vertreten oder behauptet.  Den österreichischen Funkama-
teuren liegt jegliches Konkurrenzdenken in dieser Materie fern.

Die bisheri@e Defniton des AFG im Zusammenhan@ mit Not- und Katastrophenfunkverkehr
hat nie die Zuständi@keit der Behörden zur Durchführun@ dieses Funkverkehrs an@etastet,
dies war auch seitens der österreichischen Funkamateure in der Praxis nie der Faii. Mir sind
auch keine diesbezü@iichen Vorkommnisse, @eschwei@e denn Beschwerden bekannt.

Fakt ist aber @enau so, dass die Funkamateure @emäß VO Funk ebenfaiis direkte Adressaten
und damit auch Verpfichtete mit den dort vor@eschriebenen Verhaitensre@ein sind, die ein-
@ehaiten werden müssen, soii Gesundheit und Menschenieben nicht unnöt@ in Gefahr @e-
bracht werden. Die Begründung in den Erl.Bem.. entbehrt daher meiner Rechtsansicht jegli-
chen Tatsachensubstrats und vermag die geplante Einschränkung, die jedenfalls im Falle
des Notverkehrs mit den Regelungen der VO Funk in klaren Widerspruch gerät, in keiner
Weise zu rechtertgen. 

Wir ie@en besonderen Wert darauf, dass das bisheri@e unbestritene @edeihiiche Nebenein-
ander mit den zuständi@en Behörden unverändert und unan@etastet bieibt, wonach der in-
ternatonai und natonai anerkannte Amateurfunkdienst ein gleichberechtgter Partner bzw.
Funkdienst und auch weiters @erne unterstützend und heifend tät@ ist und kooperiert, ohne
sich aufdrän@en zu woiien.

Die gewählten Formulierungen in den Erläuterungen des Behördenentwurfs tragen dieser
Bedeutung und diesem langjährigen und allgemein anerkannten Wesen des Amateurfunk-
dienstes in keiner Weise Rechnung, sie verkennen das Wesen des Amateurfunkdienstes im
Not- und Katastrophenfall. Sie werden daher aus den dargestellten Erwägungen entschie-
den abgelehnt.

Sie steiien übri@ens im Gegensatz zu den Ausführungen in den Erläuternden Bemerkungen
keine Präzisierung, sondern @anz im Ge@enteii eine Verkennun@ und Verfäischun@ des Ama-
teurfunkdienstes in Bezu@ auf den Not- und Katastrophenfunkverkehr dar.

Es wird daher höfich ersucht, die Eriäuterun@en im Sinne unserer obi@en Ausführun@en zu
korri@ieren, damit Eriäuterun@en veröfentiicht werden, weiche dem tatsächiichen, ian@jähri-
@en und stets aii@emein anerkannten Wesen des Amateurfunkdienstes und dem auch Öster -
reich bindenden Re@eiwerk der Voiizu@sordnun@ für den Funkdienst @erecht werden.
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Es wird daher höfich, aber auch eindringlich ersucht, den bisherigen § 2 Z. 1 AFG bzw. § 3
Z. 37 TKG-Novelle, welcher diesen Kriterien ausreichend Rechnung trägt, unverändert zu
belassen. 

 §3 Z. 40 TKG-Novelle:
Was die @enauere Präzisierun@ des Be@rifes „Funkamateur“ in § 2 Z. 2 des Entwurfs auf na-
türiiche Personen an Rechtssicherheits@ewinn brin@en soii, ist mir unerkiäriich. Das Ministeri-
um bieibt in den Eriäuterun@en auch je@iiche sachiiche Be@ründun@ für die nunmehr @epiante
Einschränkun@ auf natüriiche Personen schuidi@. Für die Einhaitun@ der Vorschrifen ist ohne-
dies nach @eitender Rechtsia@e (bisher § 2 Z. 4 AFG) der Statonsverantwortiiche zuständi@,
wodurch dem Erfordernis eines ordnun@s@emäßen, d.h. @esetzmäßi@en und bewiiii@un@skon-
formen Betreibens der Amateurfunksteiie voiiinhaitiich Rechnun@ @etra@en ist. Es besteht da-
her auch aus diesem Gesichtspunkt heraus keineriei wie immer @earteten Bedarf zur Ver -
schiechterun@ der bisheri@en Rechtsia@e, zumai der Gesetz@eber auch weiterhin @emäß § 83a
Abs. 3. Amateurfunkbewiiii@un@en auf Antra@ Amateurfunkvereinen und im öfentiichen In-
teresse tät@en Or@anisatonen erteiit, somit in aiier Re@ei an juristsche Personen des Privat-
rechts, weiche Rechtspersöniichkeit besitzen und Trä@er von Rechten und Pfichten sind.

Ich persöniich haite die bisheri@e Defniton ohnedies nicht ais besonders @e@iückt in der For-
muiierun@ und es wird daher dringend ersucht, anstelle der bisherigen Defniton folgende
Defniton im Gesetz zu verwenden:

„Funkamateur ist der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses, oder eines gemäß § 78 n aner-
kannten ausländischen Zeugnisses, oder eines Bescheides über die Befreiung von der Able-
gung der Amateurfunkprüfung, der sich mit dem Amateurfunkdienst aus persönlicher Nei-
gung und nicht aus wirtschaftlich-gewerblichem Interesse befasst.“
(Hinweis: vergleiche auch die meiner Ansicht nach sehr gelungene Defniton im deutschen
AFuG 1997, § 2 Z.1).

Sollte diesem Vorschlag nicht gefolgt werden, wird hiermit in eventu vorgeschlagen, jeden-
falls das Wort „natürliche“ ersatzlos aus dem Änderungsvorhaben zu eliminieren und den
bisherigen Gesetzestext mit nachfolgender Änderung in § 3 Z. 40 TKG-Novelle zu überneh-
men: die bisherigen Worte „welcher eine Amateurfunkbewilligung erteilt wurde“ sind zu
ersetzen durch die Wortolge „…welche die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat
oder von ihr befreit wurde oder Inhaber eines gemäß § 78 n anerkannten ausländischen
Zeugnisses ist…“.

Be@ründun@:
Funkamateure sind Personen, weiche die Amateurfunkprüfun@ erfoi@reich ab@eie@t haben
oder ein @emäß § 78 n anerkanntes ausiändisches Zeu@nis besitzen oder von der Behörde
von der Abie@un@ befreit wurden; sie werden nicht erst durch die Beantra@un@ einer Ama-
teurfunkiizenz zu soichen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Personenkreis im Wege der Mitbenüt-
zung (§ 78 Abs. 2 Z.  1 TKG-Novelle)  rechtmäßig Amateurfunkbetrieb an einer Amateur-
funkstelle (in der Praxis langjährig und allseits bekannt unter der Bezeichnung „second ope-
rator“) betreiben dürfen, ohne dass sie dazu eine Amateurfunklizenz beantragen und er-
werben müssen: also was sind sie in dieser Eigenschaft als „second operator“ auf Amateur -
funkbändern, die Amateurfunk betreiben, denn logischerweise sonst als zwingend  Funk-
amateure?
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Dem muss folglich auch eine sprachlich saubere, korrekte Defniton Rechnung tragen. Um
entsprechende Korrektur und Verbesserung wird daher höfich ersucht. 

Zu § 3 Z 44 und § 78 Abs. 4 TKG-Novelle:

Grundsätziich be@rüßt wird die Anerkennun@ des Betriebes von Remotefunkstellen samt der
Mö@iichkeit des ab@esetzten Betriebes (Remotebetriebes) von Amateurfunksteiien in den Er-
iäuternden Bemerkun@en, wodurch der Gesetz@eber der aktueiien technischen Entwickiun@
im Amateurfunk dankenswerterweise Rechnun@ trä@t.

Es wird in diesem Zusammenhan@ aiierdin@s an@ere@t,  eine einfachere ie@istsche Lösun@
derart vorzusehen, dass bereits § 2 Z. 3 AFG wie folgt formuliert wird:

„3. „Amateurfunkstelle“ einen oder mehrere Sender oder Empfänger oder eine Gruppe von
Sender oder Empfängern, die zum Betrieb des Amateurfunkdienstes an einem bestmmten
Ort erforderlich sind und die einen Teil eines oder mehrerer dem Amateurfunkdienst in Ös-
terreich zugewiesenen Frequenzbereiche umfasst,  auch wenn der Sende- und Empfangsbe-
reich über die zugewiesenen Amateurfunk-Frequenzbereiche hinausgeht, sowie deren Zu-
satzeinrichtungen,     wobei es keinen Unterschied macht, ob das Betreiben durch den Funk  -  
amateur an Ort und Stelle oder abgesetzt bzw. fernbedient („Remotebetrieb“) erfolgt.“ 

Begründung:
Mit dieser Defniton erübrigt sich eine gesonderte Defniton der Remotefunkstelle und da-
mit die unseres Erachtens nicht zieiführende Schafun@ einer neuen, weiteren Funksteiienka-
te@orie, die sachiich weder notwendi@ noch @erechtert@t ist, handeit es sich doch um die
identsche bereits bewiiii@te Amateurfunkania@e, die einmai vor Ort und dann wieder ab@e-
setzt betrieben wird. Weiters erspart sich die Fernmeldebehörde a priori zusätzliche büro-
kratsche Belastungen, weil auch eine Bewilligungspficht nicht in Frage kommt.

Ledi@iich in eventu, faiis auf der Beibehaitun@ der Entwurfsfassun@ weiterhin (für mich nicht
nachvoiiziehbar)  bestanden werden soiite,  soiite  in  dieser  neuen Bestmmun@,  zumindest
aber in den Eriäuternden Bemerkun@en zur Vermeidun@ von Missverständnissen ausdrück-
iich er@änzt und damit  kiar@esteiit  werden,  dass der Betrieb einer Amateurfunkstelle  als
Remotefunkstelle (weii durch die Amateurfunkiizenz bereits zur Gänze ab@edeckt) keiner ge-
sonderten fernmelderechtlichen Bewilligung als Remotefunkstelle bedarf. Es macht nämiich
keinen Unterschied, ob die Amateurfunksteiie im direkten oder ab@esetzten Betrieb betrie-
ben wird, es handeit sich und es bieibt @enau dieseibe – nämiich eine bereits mit Amateur-
funkbewiiii@un@ bewiiii@te – Amateurfunksteiie, die vom behördiich @eprüfen und ermäch-
t@ten Funkamateur betrieben wird.

Schiießiich ist es ohne Zusatzbewiiii@un@ mö@iich, dass ein Funkamateur ein iän@eres Mikro-
fonkabei anschiießt und vom Nebenraum oder vom Haus@arten aus mit einer Bedienun@sein-
heit  Amateurfunk  über  die  Amateurfunksteiie  betreibt,  auch  eine  @ewisse  Form  von
„Remotebetrieb“. Es wäre nicht einzusehen, diese Form des Betreibens bewiiii@un@spficht@
zu machen.

Dieses einfache Beispiei führt auch kiar vor Au@en, in weiche Ab@renzun@sprobieme sich der
Gesetz@eber be@ibt, wenn er hier überfüssi@erweise eine neue Genehmi@un@skate@orie ein-
führen wiii, für die es keinen wie auch immer sachiich @erechtert@ten Aniass @ibt. Daher @ibt
es unserer Ansicht zufoi@e summa summarum auch  keinen sachlich berechtgten Anlass,
eine gesonderte Bewilligung neu vorzusehen.  Ein derart@es Vorhaben steht jedenfaiis mit
der beabsicht@ten Liberaiisierun@ des Gesetzes und mit dem Abbau von Bürokrate in diame-
traiem Widerspruch.
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Folgerichtg schlage ich daher vor, das Wort „Remotefunkstelle“ ersatzlos aus dem § 1 Abs.
3 Z. 44 TKG und aus § 81 a Abs.6 TKG zu eliminieren:  Wo es keinen @esonderten Bewiiii-
@un@santra@ @ibt, können auch keine näheren Bewiiii@un@svor@aben über Remotefunksteiien
eriassen werden.

Es wird weiters die Überie@un@ vor@ebracht, ob es nicht mö@iich wäre, mit nachstehender
Formuiierun@ des § 78 Abs. 4 eine weitere - aus unserer Sicht rechtspoiitsch erwünschte - Li-
beralisierung einzuieiten: 

„§ 78 Abs. 4: Amateurfunkstellen dürfen mit Telekommunikatonsnetzen und mitels Inter-
netechnologie verbunden werden, wenn die beteiligten Amateurfunkstellen ausschließlich
für den Amateurfunkdienst verwendet werden.“

Begründung:
soian@e der  Charakter  des Amateurfunkdienstes  eindeut@ @ewahrt  ist,  nämiich dass  aus-
schiießiich Amateurfunkdienst zwischen den beteiii@ten Steiien durch Funkamateure durch-
@eführt wird, ist der Gesetzeszweck zur Gänze erfüiit und kann es daher keine Rolle spielen,
auf welchen dazwischengeschalteten Übertragungswegen (Internet bzw. Internetechnoio-
@ie oder sonst@es Teiekommunikatonsnetz,  wobei derzeit  @erade die Teiekom-Unterneh-
men dabei sind, die Verbindun@ M2M, aiso von Maschine zu Maschine zu pushen) die beider-
seitge Verbindung zustande kommt und fortgeführt wird. Eine Veränderun@ der Rechtsqua-
iität derart@er Verbindun@en ais Amateurfunkdienst ist dadurch nicht ersichtiich, zumai an
beiden Enden Funkamateure im Sinne des AFG tät@ sein müssen, andernfaiis kein Amateur-
funkdienst im Sinne des Gesetzes voriie@en würde, was bekanntiich verboten ist (v@i. § 78a
Abs. 4 TKG, der dies voiikommen richt@ wieder@ibtt). Es kann daher rechtlich dahingestellt
bleiben, ob für die Datenübertragung als Zwischenträger das Internet oder eine Telekom-
munikatonsverbindung über das Fernmeldenetz verwendet wird. In beiden Fäiien ist der
Erfoi@ im Er@ebnis @enau derseibe und auch die Rechtsquaiität der Verbindun@ dieseibe. Es
besteht rechtspoiitsch keineriei Notwendi@keit, @esetz@eberisch auf die dabei verwendete
Technoio@ie einzu@ehen.

Eine moderne Formuiierun@ könnte vermeiden, dass das AFG in absehbarer Zeit wieder hin-
ter der aktueiien technischen Entwickiun@ hinterherhinkt und neueriich noveiiiert  werden
muss. Es wird daher höfich ersucht, die obi@e, zukunfsweisende Formuiierun@ in die TKG-
Noveiie aufzunehmen. 

Letztiich spieit es auch aufsichtsrechtiich auch keine Roiie, auf weichem We@e/weichen Zwi-
schenknoten, ob über Internetechnoio@ie oder das Teiekommunikatonsnetz oder auf ande-
re Art und Weise diese Amateurfunksteiie vom Funkamateur im ab@esetzten Betrieb an@e-
steuert wird: der Efekt ist im Ender@ebnis stets @enau derseibe.

Es soiite meiner Ansicht nach in Berücksicht@un@ der obi@en Ar@umente die derzeit im Ent-
wurfstext enthaitene Einschränkun@ auf Internetechnoio@ie im Sinne der ofzieii beabsich-
t@ten Liberaiisierun@ der Materie ersatzios  eiiminiert  und damit  die Wahi des @ewähiten
Übertra@un@swe@es iiberaiisiert werden. Es kommt nur auf einen entscheidenden Punkt an:
der Funkkontakt muss ausschließlich von Funkamateur  zu Funkamateur  statinden und
sich innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Inhaltsrahmen bewegen.

All diese Erfordernisse sind bereits ausreichend durch die übrigen Bestmmungen des TKG
sichergestellt. Es besteht daher meiner Rechtsansicht zufolge nicht der geringste rechtspoli-
tsche Anlass, darüber hinaus zusätzlich regulierend einzugreifen.

 Zu § 74 Abs. 1 a Z. 2 TKG-Novelle:
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Positv sehe ich die vor@esehene Mö@iichkeit des kurzfrist@en Betriebs einer Kiubfunksteiie
ohne Amateurfunkbewiiii@un@ im Rahmen besonderer Anlässe, wenn der Betrieb durch ei-
nen Funkamateur unmiteibar beaufsicht@t wird.

Den eriäuternden Bemerkun@en stmme ich vorbehaitios zu und unterstütze diese, dass da-
durch insbesondere Jugendlichen ein erster Kontakt mit dem Amateurfunk ermöglicht  wer-
den soii unter ständi@er und unmiteibarer Aufsicht durch einen Funkamateur zwecks Ge-
währieistun@ der Einhaitun@ der @esetziichen Vorschrifen. 

Die @epiante Formuiierun@ soiite aber meiner Ansicht nach iiberaier und weiter @efasst wer-
den, sodass sie iautet wie foi@t:

„  2. Der kurzfristge Betrieb einer Klubfunkstelle im Rahmen besonderer Anlässe, wenn der  
Betrieb durch einen Funkamateur unmitelbar beaufsichtgt wird“.

Be@ründun@: damit könnten  diverse Arten besonderer gerechtertgter Anlässe abgedeckt
werden, wie insbesondere auch bedeutende runde Jubiiäen und Jahresta@e wie z.B. Feiern zu
bedeutenden Staatsjubiiäen oder Bestehen des Amateurfunks in Österreich oder des Ret-
tun@swesens oder der SOS-Kinderdörfer (Hermann Gmeiner) oder des Österreichischen Ver-
suchssenderverbandes etc.; dies wäre ein weiterer @uter Schrit im Sinne der beabsicht@ten
Liberaiisierun@. Eine Einschränkun@ auf bioß internatonaie Aniässe ist wesentiich zu en@ und
nicht io@isch be@ründbar. 

Die vor@eschia@ene Formuiierun@ erscheint auch deshaib zweckmäßi@, weii sie sich mit jener
in § 83 c) Abs. 1 bezüglich Zuweisung von Sonderrufzeichen wörtlich deckt, wo ebenfalls die
besonderen Anlässe für die Antragstellung vorausgesetzt werden. Es spricht – soweit er-
sichtiich – nichts da@e@en, diese Formuiierun@ auch in § 74 zu verwenden. 

 Zu § 74 Abs. 1b bzw. 1c TKG-Novelle:
kein Einwand besteht meinerseits auch, wenn eine Anzeigepficht für die Inanspruchnahme
dieser Ausnahmere@eiun@ neu vor@esehen wird, obwohi mir an@esichts der heutzuta@e den
Funküberwachun@sbehörden zur Verfü@un@ stehenden hochtechnischen und äußerst efekt-
ven Funküberwachun@seinrichtun@en, denen mit an Sicherheit @renzender Wahrscheiniich-
keit keine einzi@e Funkaussendun@ ent@eht, rätseihaf ist, wozu noch zusätziich eine Vorab -
meidun@ ein@ebracht werden muss.

Eine Vorlauffrist von einer Woche anstat 14 Ta@e erscheint mir aber mehr als ausreichend,
sodass ersucht wird, die einwöchige Frist anzuordnen. Entschieden spreche ich mich gegen
das Vorhaben aus, die Verietzun@ dieser Meidun@ in § 109 Abs. 4a Zifer 3 bzw. 3a nunmehr
neu unter Verwaltungsstrafe zu steiien. 

 Zu § 78 a) TKG-Novelle:

die Absicht, eine modernisierte und iiberaiisierte Fassun@ zu verwenden, wird voiiinhaitiich
be@rüßt.

Die rechtiiche Konstrukton des Amateurfunkdienstes ais technisch-experimenteiiem Funk-
dienst brin@t es zwan@siäuf@ mit sich, dass Funkamateure, weiche derart@e Geräte iaut aktu-
eiier Gesetzesia@e ie@ai erwerben und umbauen dürfen, in die La@e @esetzt bieiben müssen,
weiterhin ie@ai (meist kosten@ünst@) kommerzielle, meist gebrauchte, Funkgeräte auf dem
Markt zu erwerben bzw. zu importeren, die (noch) keine Amateurfunk@eräte im Sinne des
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AFG/TKG sind, um sie zu besitzen und in der Foi@e auf Amateurfunkfrequenzen umbauen zu
können. Dies war bisher @esetz@eberisch @ut im bestehenden § 10 Abs. 2 Z. 3 AFG @eiöst und
kiar@esteiit. Diese Klarheit sollte im TKG beibehalten werden. 

Mit den eriäuternden Bemerkun@en @ehe ich voiiinhaitiich  konform;  zur  Vermeidun@ von
Missverständnissen ersuche ich jedoch höfich, diesen Eri.Bem.. Rechnun@ tra@end den Ge-
setzestext wie foi@t zu präzisieren, damit der Bewiiii@un@sumfan@ @esetzestechnisch kiar def -
niert bieibt:

 „§ 78a Abs. 1:) Die Amateurfunkbewilligung berechtgt zur Einfuhr, zum Besitz, zur Errich-
tung und zum Betrieb von Amateurfunksendeanlagen.“

„Abs. 2: Die Amateurfunkbewilligung der Klasse 1 berechtgt zudem zur Einfuhr und zum
Besitz von Funksendeanlagen, zur Änderung von Funksendeanlagen in Amateurfunksende-
anlagen und zum Selbstbau von Amateurfunksendeanlagen.“

 Zu § 78 a Abs.5:

Mit der beabsicht@ten Formuiierun@ des Gesetzestextes und den Eriäuternden Bemerkun-
@en @ehe ich voiiinhaitiich konform.

 Zu § 78 b Abs. 1: 
Im Sinne der beabsicht@ten Modernisierun@ und Liberaiisierun@ ersuche ich höfich, die heu-
te nicht mehr zeit@emäßen kasuistschen und en@en Ein@renzun@en durch foi@ende moderne
Fassun@ des § 78 Abs. 1 zu ersetzen:

„§ 78 b. Abs. 1: Eine Amateurfunkstelle darf 
1. Nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken und   
2. Nicht zum Zwecke des geschäftsmäßigen Erbringens von Telekommunikatonsdiensten  

betrieben werden.
3. Funkverkehr mit Amateurfunkstellen anderer Länder nur in offener Sprache abwickeln  

und muss diesen auf technische Miteilungen über die Versuche sowie auf Bemerkun-
gen persönlicher Art beschränken, die es wegen ihrer geringen Bedeutung nicht recht-
fertgen, den öffentlichen Fernmeldedienst in Anspruch zu nehmen.“

Mit dieser kurzen, kiaren, prä@nanten und ieicht iesbaren Gesetzesanordnun@ ist aiies We-
sentiiche über den Amateurfunkverkehr und sein Wesen ais nicht kommerzieiier Funkdienst
sowie den sich daraus er@ebenden Umfang der rechtlich zulässigen Nachrichteninhalte voll-
ständig, richtg und abschließend dargelegt.

Mit Aufnahme des § 78b Abs. 1 Z. 3 ist auch der vöikerrechtiichen Verpfichtun@ aus Artkei S
25 der Voiizu@sordnun@ für den Funkdienst, betrefend den Amateurfunk, voiiinhaitiich Rech-
nun@ @etra@en ( S 25.2. § 2 Abs. 1), der wörtiich wieder@e@eben ist. 

Dass es sich um einen technisch-experimenteiien Funkdienst etc. etc. etc. handeit, ist ja be-
reits einieitend in der @esetziichen Defniton des Amateurfunkdienstes (§ 3 Z. 37 TKG-Novei-
ie) defniert worden und braucht an dieser Steiie nicht wiederhoit zu werden. 

Ledi@iich für den Faii, dass der obi@e Vorschia@ nicht weiterverfoi@t wird, brin@e ich er@än-
zend Foi@endes vor:
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Die bisheri@e Bestmmun@ des § 13 Abs. 1 AFG entspricht daher nach meiner Aufassun@
nicht mehr den modernen Standards demokratscher liberaler Gesetzgebung und es soiite
daher die in Be@utachtun@ befndiiche Noveiiierun@ des TKG (AFG) @enützt werden, um eine
rechtspoiitsch @ewünschte Vereinheitiichun@ des aii@emeinen Rechtsstandards herbeizufüh-
ren: in der @e@enständiichen Konstrukton biidet diese Bestmmun@ in ihrer restriktven und
kasuistschen, im Stie einer amtiichen Bevormundun@ @ehaitenen Texterun@ einen  Fremd-
körper im österreichischen Recht. In Ausführun@ der dar@esteiiten Überie@un@en und in Ein-
kian@ mit der zu@rundeiie@enden Bestmmun@ des Art. S 25.2 § 2 Abs. 1 der VO Funk (so auch
die Re@eiun@ssituaton bei unseren Schweizer Nachbarn) wird daher foi@ende Formuiierun@
neu im TKG vor@eschia@en:

„§ 78b Abs.1 Sofern gesetzlich nichts anderes bestmmt ist (§ 78 c Abs. 5), ist im Funkver-
kehr der Amateurfunkstellen mit anderen Ländern die Übermitlung verschlüsselter Inhalte
unzulässig.  Ausgenommen sind Kontrollsignale,  die zwischen Erde-Kontrollstatonen und
Raumstatonen des Amateurfunkdienstes über Satelliten verwendet werden.

Abs. 2 (unverändert wie im Entwurf:)

Abs. 3 Der Funkverkehr darf nur zwischen bewilligten Amateurfunkstellen statinden.  “   

Abs. 4,5 wie bisher.

Achtun@: die Verwaltungsstrafbestmmung muss den @eänderten Vor@aben an@epasst wer-
dentt

 Zu § 78 b Abs. 2:

die Texterun@ des Gesetzesentwurfes fndet meine un@eteiite Zustmmun@. 

 Zu § 78 c Abs. 1 und Abs. 6:

Zu dem in den Eriäuternden Bemerkun@en an@eführten an@ebiich notwendi@en „Schärfun@
des Verständnisses über die Durchführun@ von Not- und Katastrophenfunkverkehr“ darf ich
aus meiner Sicht er@änzend anmerken:

Obwohi die Funkamateure aus freiwiiii@en Stücken heraus bei Not- und Katastrophenfäiien
stets in der vorderen Linie heifen und Nachrichten über Amateurfunk übermitein, kann es
keinem Zweifei unteriie@en, dass die diesbezü@iichen Vorkehrun@en und Maßnahmen primär
Verpfichtun@en der öfentiichen Hand darsteiien, mit den ihr zur Verfü@un@ stehenden Funk-
netzen, Mitein und Einsatzor@anisatonen. Foi@ericht@ erscheint es sach@erecht, eine recht-
liche Verpfichtung zur Hilfeleistung erst für den Faii zu normieren, ais die professioneiien
Maßnahmen sich ais  unzureichend erweisen, aiso  subsidiär.  Aiies darüber Hinaus@ehende
soii der freiwiiii@enden Mithiife – zu der jeder Funkamateur sicheriich @erne persöniich bereit
ist – überiassen bieiben. Es hat diesbezü@iich, so weit ersichtiich, in der Praxis auch nie ein
Probiem @e@eben. Einer Gesetzesanordnun@ wie im 2. Satz des §78c Abs. 1 des Entwurfs vor-
@esehen, bedarf es dazu nicht.

Es wird höfich ersucht, § 14 Abs. 1 AFG unverändert zu belassen bzw. unverändert als § 78c
Abs. 1 in das TKG zu übernehmen.
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Es wird weiters höfich ersucht, die bisheri@e einwöchige Meldefrist   in   § 78 c Abs. 6   unverän  -  
dert  beizubehaiten, weiche meiner Aufassun@ nach für die rechtzeit@e Veraniassun@ der
notwendi@en behördiichen Maßnahmen durchaus ausreichend erscheint. Die derzeit vor@e-
sehene zweiwöchi@e Frist wird ab@eiehnt. 

 Zu § 78 c Abs. 5: 

Ich schia@e vor, Absatz 5 wie foi@t zu er@änzen, sodass er iautet:

„(5) Im Falle von Not- und Katastrophenfunkverkehr sowie bei der Durchführung von Not-
und Katastrophenfunkübungen entallen die Beschränkungen der §§ 78 a Abs. 3 Z. 1 bis 4,
Abs. 4 und § 78b Abs. 1 bis 3.     Im Falle von Notverkehr entällt zusätzlich die Beschränkung  
des § 78 a Abs. 3 Z. 1 bis 4 und § 78 b Abs. 5 für die in Not befndliche bewegliche Amateur -
funkstelle soweit und solange dies unter den gegebenen Umständen zu dessen effektver
Durchführung erforderlich und zweckdienlich ist, für ortsfeste Amateurfunkstellen, die an
der Akton beteiligt sind, gilt dies nur in außergewöhnlichen Umständen.“

Be@ründun@:
in einer Notia@e ist aiies Erforderiiche und Zweckdieniich zur Retun@ zu unternehmen, um
das oberste Rechts@ut Leben und Gesundheit von Menschen zu schützen und zu reten. Dem
sind aiie anderen Beian@e im notwendi@en Ausmaß @emäß den konkreten Umständen des
Einzeifaiies unterzuordnen, auch Verwaitun@svorschrifen.

Für die Übun@en zu Not- und Katastrophenfunkverkehr erscheint diese zusätziiche Ausnahme
für dessen ordnun@s@emäße und efektve Durchführun@ nicht erforderiich.

In Einkian@ mit den einschiä@i@en Bestmmun@en der Voiizu@sordnun@ für den Funkdienst
(siehe nachstehende Zitate) wird die obi@e Er@änzun@ an@ere@t.

Es darf in diesem Zusammenhan@ auch an die einschlägigen Bestmmungen der VO Funk er-
innert  werden (Anhan@ S13, Not-  und sicherheitsfunkverkehr):  „Keine Bestmmun@ dieser
Vorschrifen verbietet einer mobiien Staton oder einer mobiien Staton auf Erden in Not den
Gebrauch ir@endweicher Mitei,  die sie zur Verfü@un@ hat, um Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen, ihre Positon bekannt zu @eben und Hiife zu erian@en. (VO Funk, Anhan@ S 13, Not-
und Sicherheitsfunkverkehr, Teii A 3 Abschnit I, „Aii@emeine Bestmmun@en“ § 3 2)

„Keine Bestmmun@ dieser Vorschrifen verbietet einer Staton an Land oder erd@ebundenen
Küstenstaton bei außerordentiichen Umständen den Gebrauch ir@endweicher Mitei, die sie
zur Verfü@un@ hat, um einer mobiien Staton oder einer mobiien Staton auf Erden in Not zu
heifen.“ (VO Funk, Anhan@ S13, Not- und Sicherheitsfunkverkehr, Teii  A3, Notunkverkehr,
Abschnit I, „Aii@emeine Bestmmun@en § 3 3). 

„Der Notverkehr umfasst  aiie  Meidun@en über die sofort@e Hiife,  die für  die bewe@iiche
Funksteiie in Not erforderiich ist. Jede unmiteibar in Not @eratene bewe@iiche Funksteiie ist
berecht@t, um die aii@emeine Aufmerksamkeit auf sich zu ienken, @e@en jede Bestmmun@
der Voiizu@sordnun@ zu verstoßen. Diese aii@emeine Befreiun@ @iit aber nur für die in Not @e-
ratene Funksteiie seibst, für andere Funksteiien, die an der Akton beteiii@t sind, insbesonde-
re für ortsfeste Funksteiien nur in außer@ewöhniichen Umständen.“ (VO Funk, Anhan@ S 13
Not- und Sicherheitsfunkverkehr, Teii A1, Aii@emeine Bestmmun@en, § 3).
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„Wenn die bewe@iiche Funksteiie in Not keine Antwort auf eine auf der Notrequenz aus@e-
sendete Miteiiun@ erhäit, darf sie die Meidun@ auf jeder anderen verfü@baren Frequenz wie -
derhoien, auf der sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. (VO Funk, Anhan@ S 13,
Not- und Sicherheitsfunkverkehr, Teii A 3 Notunkverkehr, Abschnit V, „Verfahren“, §§ 10,
15.

Siehe weiters VO Funk, Kapitei S 4, Zuweisun@ und Nutzun@ von Frequenzen, S 4.9: „Keine
Bestmmun@ dieser Voiizu@sordnun@ hindert eine Staton in Not, oder eine Staton, weiche ihr
Hiife ieistet, aiie Mitei der Radiokommunikaton weiche sie zu ihrer Verfü@un@ hat, zu benut-
zen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die Umstände und Örtiichkeit der Staton in Not
bekannt zu machen und Hiife zu erhaiten oder zu ieisten.“

Gemäß ausdrücklicher Anordnung gelten alle  diese Bestmmungen laut Vollzugsordnung
für den Funkdienst auch für den Amateurfunkdienst: bei Abwicklung des Notverkehrs ist
insbesondere auf die entsprechenden Bestmmungen der jeweils  geltenden Vollzugsord-
nung für den Funkdienst zu achten. 

Mit der ein@an@s vor@eschia@enen Gesetzesformuiierun@ wird eine Harmonisierun@ mit den
Bestmmun@en der VO Funk herbei@eführt und ein ansonsten bestehender Normenkonfikt
im Sinne der Rechtssicherheit behoben. Um Aufnahme des Er@änzun@svorschia@es wird da-
her höfich ersucht. 

 Zu § 78e Abs. 2 Ziffer 1 TKG: 

Es wird höfich ersucht, die bisherige Formulierung beizubehalten, dass akademischer Grad
und Standesbezeichnun@ des Funkamateurs anzuführen sind: Gemäß § 88 Abs. 1 des Univer-
sitätsgesetzes 2002 biidet jedenfaiis der akademische Grad einen inte@rierenden Namensbe-
standteii des Trä@ers,  auf dessen Anführung er einen subjektvrechtlichen Rechtsanspruch
besitzt. Diese Bestmmun@ iautet wie foi@t:

Führung akademischer Grade
§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten iniändischen oder ausiändischen postse-
kundären Biidun@seinrichtun@ ein akademischer Grad veriiehen wurde, haben das Recht, die -
sen in der in der Verieihun@surkunde fest@eie@ten, auch ab@ekürzten, Form zu führen, wobei
der akademische Grad einschiießiich eines @eschiechtsspezifschen Zusatzes @eführt werden
darf.

(1a) Personen, denen von einer iniändischen postsekundären Biidun@seinrichtun@ oder einer
anerkannten postsekundären Einrichtun@ einer anderen Vertra@spartei des EU-Beitritsver-
tra@es  oder  einer  anderen  Vertra@spartei  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt -
schafsraum ein akademischer Grad veriiehen wurde, haben das Recht, die Eintra@un@ dieses
akademischen Grades in ab@ekürzter Form ohne Zusatz @emäß Abs. 1 in öfentiiche Urkun-
den zu verian@en.

(2) „Ma@.“, „Dr.“ und „Dipi.-In@.“ („DI“) sind im Faiie der Führun@ dem Namen voranzusteiien,
die übri@en akademischen Grade sind dem Namen nachzusteiien.

Es fäiit nicht in die Kompetenz und den Befu@nisumfan@ von Verwaitun@sbehörden, diesen
Namensbestandteii einzukassieren. Der Entzu@ des akademischen Grades obiie@t ausschiieß-
iich den Hochschuibehörden aus den im Gesetz an@eführten Gründen und nach Durchfüh-
run@ eines entsprechenden Verfahrens.
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Im Zeitaiter der modernen EDV kann darüber hinaus kein merkiiches „Einsparun@spotentai“
aus der We@iassun@ dieser Bezeichnun@en aus@emacht werden. Aus den voriie@enden Ruf-
zeicheniisten er@ibt sich ein nur verhäitnismäßi@ @erin@er Akademikeranteii unter den öster-
reichischen Funkamateuren, sodass diese Quantté né@ii@eabie den Voiizu@sbehörden keine
arbeitsmäßi@en Kopfzerbrechen bereiten soiite. 

Der vor@esehenen Fassun@ des § 78 e Abs. 3 stmme ich voiiinhaitiich zu. 

 Zu § 78 g Abs. 1 und 3, Funktagebuch: 

Kein sonst@er Funkdienst wurde bisher @esetziich verpfichtet, bei Not- und Katastrophen-
funkverkehr und diesbezü@iichen Übun@en ein Funkta@ebuch zu führen oder so@ar den voii-
ständi@en Text der Nachrichten aufzuzeichnen: weder die Behördenfunksteiien, Sicherheits-
dienste,  miiitärischen Funksteiien, Schiffahrtsfunkdienste,  Fiu@funkdienste,  auch nicht CB-
Funker und PMR-Funksteiien. Auch wenn man zum Handy oder Teiefonhörer @reif, @ibt es
keine diesbezü@iichen Protokoiiierun@spfichten.

Es ist daher nicht einzusehen, sachiich un@erechtert@t und sehr diskriminierend, dass aus@e-
rechnet der Amateurfunkdienst ais einzi@er Funkdienst wiiiküriich heraus@epickt und mit die -
sen erhebiichen bürokratschen Hemmnissen ein@edeckt wird.

Diese Funkta@e- und Protokoiiierun@spfichten (die sowohi die sendende ais auch empfan-
@ende Funksteiie erfassen) führen zu einer schweren Beeinträchtgung der Geschwindigkeit
des Nachrichtenfusses, wo es doch in derart@en Situatonen auf jede kostbare Minute an-
kommt, beeinträcht@en erhebiich den Nachrichtendurchsatz und damit die Leistun@sfähi@-
keit der Übertra@un@swe@e und @efährden damit potenteii Leib und Leben der in Not bzw.
von einer Katastrophe betrofenen Menschen. Das kann wohi nicht ernstiich Absicht des Ge-
setz@ebers seint

Die anstehende Noveiiierun@ ist daher ein passender und @ebotener Aniass für eine entspre-
chende Liberaiisierun@ im Sinne der Förderun@ eines wirksamen und ieistun@sfähi@en Not-
und Katastrophenfunkverkehrs und zur Beseit@un@ der einseit@en Diskriminierun@ des Ama-
teurfunkdienstes:

Es wird höfich ersucht, den vorgesehenen § 78g Abs. 1 und Abs. 3 TKG ersatzlos zu elimi-
nieren. 

Die @ewähite Formuiierun@, wonach bei Notunkverkehr und bei Katastrophenfunkverkehr
der  voiiständi@e  Text  der  Nachricht  aufzuzeichnen  ist,  erscheint  uns  jedenfaiis  in  dieser
Schärfe und Stringenz überschießend zu sein.

Er@änzende Be@ründun@:
@erade in Ausnahmesituatonen wie Not- und Katastrophenfäiie iassen die Bedin@un@en vor
Ort einer in Not befndiichen Amateurfunksteiie, aber auch of einer einen Notruf aufneh -
menden Amateurfunksteiie (vor aiiem einer bewe@iichen) häuf@ keine Protokoiiführun@ zu.
Insbesondere zu denken ist an widri@e Weterbedin@un@en oder örtiiche Gefahrenia@en, die
es nicht ermö@iichen, Papier und Bieistf in die Hand zu nehmen und zusätziich das Funk@e-
rät zu haiten und zu schreiben, oder das Papier ist bereits so nass, dass es unmö@iich ist, es
zu beschreiben oder der herrschende Sturm iässt @ar nicht an eine Aufzeichnun@ denken. In
diesen Situatonen sind Protokoiiführun@en absoiut unmö@iich. Bei Nebei, Sturm und Schnee-
treiben z.B. oder auf stürmischem See@an@ wünsche ich jedem viei Giück, es hier mit Zetei
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und Bieistf zu probieren. Dasseibe wird z.B. auch am Seii in einer Kietertour oder Steii@eiän-
de der Faii sein. Die Liste der Beispieie iieße sich beiiebi@ ian@e fortsetzen. Geradezu absurd
wäre es, in einer soichen Situaton auch noch die Protokoiiierun@ des voiiständi@en Textes
verian@en zu woiien;  da stellt man sich schon berechtgterweise die Frage, was nun denn
wichtger ist: eine reibungslose, efziente und rasche Abwicklung des Notunkverkehrs zur
Retung von Leib und Leben oder das Schwingen von Block und Bleistft und „wortwörtliche
Protokollierungen“ jedes gesprochenen Wortes!  Bis dato hat in einem Rechtsstaat immer
noch der Satz @e@oiten: Uitra posse nemo teneturt

 Zu § 78 i:

Es mö@e die bisheri@e Bestmmun@ des § 20 Abs. 3 AFG ais § 78 i Abs. 3 auf@enommen wer-
den mit der Maß@abe, dass die Wortoi@e „Bundesminister für Wissenschaf und Verkehr“
durch die aktueiie Bezeichnun@: „Bundesminister für Verkehr, Innovaton und Technoio@ie“
ersetzt wird.

 Zu § 78 j:

keine Anmerkun@.

 Zu § 78 l:

Ich stmme der Entwurfsfassun@ zu.

 Zu § 78 m:

Die Formulierung im vorietzten Satz des Absatz 3 erscheint mir unglücklich @ewähit und @ibt
auch nicht die Intenton des Ministeriums korrekt wieder, wie sie in den Eriäuternden Bemer -
kun@en nieder@eie@t ist, wenn es schreibt: „Es soii aber auch weiterhin die Mö@iichkeit beste-
hen bieiben, Laienprüfer für den Prüfun@s@e@enstand „Betrieb und Technik“ zu besteiien.
Weiters ist den Eri.Bem. zu entnehmen, dass Grund für die ab@eänderte Formuiierun@ Rekru-
terun@sprobieme in der Ver@an@enheit an@e@eben werden, sodass Vorsor@e für den Faii @e-
trofen werden müsse, dass Laienprüfer nicht in ausreichender Anzahi zur Verfü@un@ stehen. 

Im Hinbiick auf diese Erwä@un@en wird folgende ausgewogenere Formulierung vorgeschla-
gen, weiche die beiden Zieie besser abbiidet,  nämiich einerseits  den Wunsch, den Erfah-
run@sschatz, das Praxiswissen und die technischen und betriebiichen einschiä@i@en Kenntnis-
se der Funkamateure der höchsten Prüfun@skate@orie zu nutzen und @ieichzeit@ durch eine
Abmiiderun@ der bisheri@en Mussbestmmun@ („ist…zu besteiien“) @esetz@eberische Vorsor-
@e für die Besetzun@ und das Funktonieren der Prüfun@skommission bei aufretenden En@-
pässen auf Laienprüferseite zu trefen. Es soiite ansteiie einer Kannbestmmun@ eine Soiibe-
stmmun@ ein@eführt werden, wie foi@t: 

„§ 78 m Abs. 3: Die Prüfungskommission besteht aus zwei Mitgliedern. Als Prüfer sind fach-
kundige Bedienstete der Fernmeldebehörde zu bestellen. 

Als Prüfer für den Gegenstand Betrieb und Technik soll ein erfahrener Funkamateur, der
die Amateurfunkprüfung für die höchste Prüfungskategorie erfolgreich abgelegt hat, mit
dessen Einverständnis bestellt werden. Den Vorsitz führt der Prüfer für den Gegenstand
Rechtliche Bestmmungen.“

 Zu § 81 a Abs. 4 und 6: 

Warum im heut@en di@itaien Zeitaiter und der dichten Datenvernetzun@ dem Antra@ auf
Aussteiiun@ einer Amateurfunkbewiiii@un@ auch noch das Amateurfunkprüfun@szeu@nis oder
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das ohnedies bereits von der Behörde @em. § 78 n anerkannte ausiändische Zeu@nis (noch-
mais) oder der Bescheid über die Befreiun@ von der Amateurfunkprüfun@ bei@eie@t werden
muss, weiche in Evidenz @enommen, @eia@ert und sodann wieder auf dem Postwe@e an den
Funkamateur zurück@esteiit werden müssen, ist unverständiich. Aiie diese Urkunden wurden
ja von dieser Behörde aus@esteiit und sind daher jedenfaiis dort aktenkundi@.

Es wird wohi davon auszu@ehen sein, dass diese Urkunden in einer zentraien einheitiichen
Datei ab@espeichert ist und von jeder zuständi@en Behörde unmiteibar auf@erufen und ein-
@esehen werden können. Dies erscheint schon aus Gründen einer wirksamen Überwachun@
des Amateurfunkverkehrs uneriässiich: der Berecht@un@sumfan@ muss unverzü@iich aufruf-
bar sein.  Andernfaiis besteht entsprechender Nachhoibedarf. Eine eiektronische Anfra@e ist
heutzuta@e in Sekundenschneiie eriedi@t. 

Mein Vorschia@ daher:  Ersatzlose Streichung des § 81 a Abs. 4 (Bürokrateeinsparun@, Ar-
beitseinsparun@).

Zu § 81 a Abs. 6:

Entschieden abgelehnt wird die neu in  § 81 a Abs. 6 nunmehr neu vorgesehene Bewilli-
gungspficht von Remotefunkstellen. Es handeit sich ja um bereits behördiich bewiiii@te und
mit Amateurfunkiizenz aus@estatete Amateurfunksteiien.

Hier soiite meiner Ansicht nach dem Gedanken der Liberaiisierun@ und dem Abbau (und nicht
der Einführun@ neuer) bürokratscher Hemmnisse sowie der Einsparun@ von vermeidbaren
Behördenaktvitäten der Vorran@ ein@eräumt werden: Eine Einführun@ von zusätziichen Be-
wiiii@un@serfordernissen, die es so bisher nicht @e@eben hat, zieht nur neue bisher nicht not-
wendi@  @ewesene  Verwaitun@stät@keiten  und  Zusatzbeiastun@en  für  die  Voiizu@sbehörde
dar und konterkariert die defnierten Zieie des Re@ierun@spro@ramms.

Die von mir vor@eschia@ene Änderun@ verstößt da@e@en nicht @e@en das Ziei der Verwai-
tun@svereinfachun@ und Ökonomie und des Bürokrateabbaus.

Zur Vermeidun@ von Wiederhoiun@en wird im Übri@en auf meine obi@e Steiiun@nahme ver-
wiesen, die  Neuaufnahme einer Bewilligungspficht für Remotefunkstellen wird entschie-
den abgelehnt. 

Mit den übri@en Absätzen des § 81 a @ehe ich konform. 

 Zu § 82: 

Grundsätziich besteht kein Einwand, wenn von Zeit zu Zeit eine Anpassun@ der Gebühren an
die zwischenzeit@ erfoi@te Geidentwertun@ vor@enommen wird. Der Verbraucherpreisindex
2015 bzw. Nachfoi@eindex erscheint hierzu ein @eei@neter Gradmesser. Diese Anpassun@ soii -
te jedoch maßvoii ausfaiien, zumai ein Großteii der Funkamateure bereits das Pensionsaiter
erreicht  hat  und daher mit  entsprechenden Einkommenseinbußen ieben muss.  Hier  wird
höfich ersucht, entgegenkommend für die nächsten 5 Jahre von einer Erhöhung der schon
derzeit als mehr als ausreichend empfundenen Gebühren Abstand zu nehmen. Dies ent-
spräche auch dem öfentiich kund@emachten Ziei der Beiastun@sredukton.  Es wird daher
höfich @ebeten, den Be@inn der Vaiorisierun@ und damit die Aus@an@sbasis für die Indexie-
run@ auf das Jahr 2023 zu verie@en. Gieichzeit@ erscheint der Schweiiwert von iedi@iich 3%
ais sehr en@ an@esetzt, es wird ersucht, diesen auf 5% anzuheben, sodass nicht ständi@e Än-
derun@en eintreten,  die  jedesmaii@es  Tät@werden der  Behörden durch Kundmachun@ im
Bundes@esetzbiat II nach sich ziehen. Die bereits nunmehr erstmais vor@esehene Indexie -
run@ der Gebührenhöhe unter Zu@rundeie@un@ des von der Bundesanstait Statstk Öster-
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reich veriautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Steiie tretenden Index
wird ais zeitiich verfrüht ab@eiehnt. 

 Zu § 83:

In § 83 Abs. 1 ist die Wortolge „oder einer Remotefunkstelle“ ersatzlos zu streichen. 
Zur Vermeidun@ von Wiederhoiun@en verweise ich auf meine obi@e ein@ehende Be@ründun@
Seite 6 zu § 3 Z 44 und § 78 Abs. 4 TKG-Noveiie.

Mit ganzer Entschiedenheit wenden wir uns gegen die in § 83b) Abs. 2 vorgesehene fünf-
jährige Befristung von Amateurfunklizenzen. Hier wird im Ministeriaientwurf ein in Mitei-
europa beispieiioser Aiiein@an@ produziert: kein europäischer Staat sieht für Funkamateure
eine zeitiiche Be@renzun@ der Amateurfunkiizenzen vort Diese Entwurfsfassun@ steiit  nach
unserer Aufassun@ ein „no @o“ für aiie dem AFG unteriie@enden Funkamateure dar.

Einerseits ist zur Vermeidun@ von Missverständnissen aus unserer Sicht kiarzusteiien, dass
bereits erteiite Amateurfunkiizenzen, weiche – ab@esehen den rechtiich @edeckten Fäiien des
§ 83 a Abs. 5 und des § 83b) Abs. 6 – in der Ver@an@enheit entsprechend der @eitenden
Rechtsia@e  stets zeitlich unbefristet erteilt wurden,  rechtskräftige behördliche Bescheide
darsteiien, an weiche die  ausstellende Behörde rechtlich gebunden ist (Bindun@swirkun@)
und weiche dem Berecht@ten aus der Amateurfunkiizenz einen diesbezü@iichen subjektv-
öfentiichen Rechtsanspruch @ewähren und einen Vertrauenstatbestand in den zeitiich un-
befristeten aufrechten Bestand @eschafen haben.

Eine nachträgliche zeitliche Einschränkung, die nicht nur nach meiner Rechtsansicht je@iicher
sachiichen Rechtert@un@ entbehrt, @reif unserer Ansicht nach rechtswidrig in diese erwor-
bene Rechtssteiiun@ der Bewiiii@un@sinhaber und damit in deren subjektv-öfentiichen Rech-
te ein. Es handeit sich auch um eine dem verfassun@srechtiichen  Gleichbehandlungsgebot
(Art.  7  B-VG)  widersprechende  @esetziiche  Re@eiun@,  weii  es  tatsächiich  keine  sachiiche
Rechtert@un@ für die unterschiediiche rechtiiche Behandiun@ von Amateurfunkiizenzen im
Ver@ieich zur Erteiiun@ anderer Funkiizenzerteiiun@en wie z.B. Fiu@funkiizenzen, Schifsfunkii -
zenzen – die sämtiiche iaut aktueiier Rechtsia@e unbefristet erfoi@en dürfen – @ibt.

Der  Amateurfunkdienst  und  die  Funkamateure werden  daher  durch  diese  zeitiiche  Ein-
schränkun@ unsachlich diskriminiert.

Dass in Österreich die Amateurfunkrufzeichen knapp seien oder künfi@ knapp werden könn-
ten, wie dies in den Eriäuternden Bemerkun@en vor@ebracht wird und deshaib eine Befris-
tun@ notwendi@ werde, häit unserer Rechtsüberzeu@un@ den Tatsachen nicht stand, wenn
man die vom Ministerium seibst in den Eri.Bem. zu § 83 b Abs. 2 angeführten 6.288 Ama-
teurfunkrufzeichen in Betracht zieht: Die österreichischen Behörden können auf Grund des
internatonai für österreichische Amateurfunkiizenzen zugeteilten Landeskenners (OEA-OEZ)
probiemios, und zwar auf ian@e Zeit, den Anfaii bei Erteiiun@ zeitiich unbefristeter Amateur-
funkiizenzen innerhaib der internatonai zu@eteiiten Präfxe bewäit@en: Es sind 23x26x26 =
insgesamt 15.548 Rufzeichen möglich, die nebeneinander probiemios Bestand haben; es ist
also derzeit problemlos Luft nach oben für weitere 9.260 neue Rufzeichen,  aiso Reserve für
das Eineinhalbfache des gesamten aktuellen vergebenen Rufzeichenbestandes! Geht man
also von einem Rufzeichenzuwachs von neto ca. 120 Rufzeichen jährlich aus, so fndet die
Behörde (9.260:120) für weitere 77 Jahre (!!) das Auslangen mit dem derzeitgen Vergabe-
system. Die Behörden haben bis zum heutgen Tage nur OE-Rufzeichen vergeben, sie haben
noch nicht einmal damit angefangen, OEA-Rufzeichen auszugeben! Damit sind die Behaup-
tungen in den Erl.Bem.,  dass diese Rufzeichen angeblich „als knappe Ressourcen zu be-
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zeichnen“ seien, eindeutg und eindrucksvoll widerlegt. Genau aber mit dieser Erwägung
versucht das Ministerium die Neueinführung einer zeitlichen Befristung zu begründen, eine
andere Begründung fndet sich in den Erl. Bem. nicht. Es stmmt einfach nicht, wenn darauf
„aufbauend“ die Behauptung aufgestellt wird, dass „daher dringend Maßnahmen zur Be-
wirtschaftung des Rufzeichenraumes erforderlich“ seien.

Zudem würde wohi hierzuiande auch niemand auf die Idee kommen, nachträ@iiche Befristun-
@en von zeitiich unbefristet erteiiten Kraffahrzeu@zuiassun@en oder Luffahrzeu@zuiassun@en
einzuführen mit dem Ar@ument, dass der Kennzeichenbestand nunmehr Man@eiware werden
würde oder @ar diese Zuiassun@en „miteis automatschen Eriöschens“ zu beschränken und
die bisheri@en Zuiassun@en ais „erioschen“ zu quaiifzieren. Vieimehr ist der richtge Weg je-
ner, weichen die Zuiassun@sbehörden auch rechtzeit@ beschriten haben, den  Vergabefun-
dus rechtzeitg entsprechend auszuweiten, sodass es schon von vorn herein gar nicht zu ir-
gendwelchen Engpässen kommen kann; nun,  das Ministerium hat  – siehe oben –  noch
mehr als 70 Jahre Zeit, sich hier um eine praktkable Lösung zu bemühen. 

Der österreichische Gesetz@eber bzw. die zuständi@en Behörden haben auf Grund des Ap-
pendix 42 to the RR (Tabie of Internatonai Caii Si@n Series) der VO Funk, in weicher auch der
Amateurfunkdienst @ere@eit ist, hierzu weitest@ehende Freiheiten und Befu@nisse. Sie kön-
nen daher nach dem zu@ewiesenen Landeskenner OEA-OEZ  aiie weiteren Zusätze so @estai-
ten und erweitern, wie dies zur probiemiosen Rufzeichenverieihun@ notwendi@ und zweck-
dieniich ist, aiso z.B. schon bereits auf Grund der ziterten Rechts@rundia@e von bisher iedi@-
iich OE erweitern auf OEA-OEZ, zusätziich z.B. bei den Zahien anstat 1-9 auf 10-90 oder bei
den Buchstaben von 3 Buchstaben auf 4 Buchstaben, wodurch sich eine riesige Menge neuer
Kombinatonen eröffnet, die nach heut@em menschiichen Ermessen auch nicht zu einem @e-
rin@en Bruchteii aus@enützt werden könnte. Von einer „knappen Ressource“ (weiche ais Be-
@ründun@ für die @epiante zeitiiche Einschränkun@ herhaiten muss) kann daher unserer Über-
zeu@un@ nach keine Rede sein.

Die österreichischen Fernmeldebehörden haben bisher stets nur Rufzeichen mit dem Lan-
deskenner OE ausgegeben, sie haben also nicht einmal ansatzweise begonnen, den ihnen
zustehenden Spielraum in der Rufzeichenvergabe zu nutzen.

Ent@e@en den Ausführun@en in den Eriäuterun@en benöt@en sie dazu keineriei internatonaie
Anträ@e oder einen iän@eren Umsetzun@szeitraum, da ihnen dieser Landeskenner OEA-OEZ
bereits internatonal zugeteilt ist und jederzeit sofort, ohne weitere Rechtshandiun@en, ge-
nutzt werden kann, was aber behördiicherseits bis heute unteriassen wurde.

Ent@e@en den Ausführun@en in den Eriäuterun@en ist daher  weder in der näheren noch in
der ferneren Zukunft irgend eine „dringende Maßnahme zu Bewirtschaftung des Rufzei -
chenraumes“ erforderlich, wie dies die Behörde ais Rechtert@un@ für die beabsicht@ten Be-
fristun@en ins Feid führt, und zwar auch unter Berücksicht@un@ sämtiicher derzeit „brach iie-
@ender“ Amateurfunkiizenzen, die übri@ens dem österreichischen Staat ein zusätzliches Gra-
ts-Körberlgeld für das Bud@et bescheren, ohne dass er dafür einen Fin@er rühren muss und
ohne dass das zur Verfü@un@ stehende Frequenzspektrum beiastet wird (sie funken ja tat-
sächiich nicht); was kann aiso eine Behörde schon wirkiich da@e@en haben?

Auch kann ich das Ar@ument nicht nachvoiiziehen, dass die Fernmeidebehörden bei Verias-
senschafen an@ebiich „of erst Jahre später durch einen Zufaii“ Kenntnis vom Abieben eines
Funkamateurs erian@en würden. Dies iieße sich z.B. durch ein Anschreiben an die Notariats-
kammern, die Fernmeidebehörde vom Abieben in Kenntnis zu setzen bzw. die An@ehöri@en
aufzufordern, dies zu tun und eine auf@efundene Amateurfunkiizenz an die Behörde zurück-
zusteiien, einfach beheben.
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Fakt ist also: die Behauptung in den Erläuterungen entbehrt jedenfalls jeglicher sachlichen
Grundlage, wie schon oben eindrückiich dar@eie@t wurde.

Es wird hier zur Vermeidun@ von Missverständnissen auch ausdrückiich darauf aufmerksam
@emacht, dass eine derart gravierende Verschlechterung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in Form der @epianten Befristun@ von den Funkamateuren – meines Erachtens voiikom-
men  zu  Recht  -  ais  un@erechtert@ter  @ravierender  Einschnit und  Verschiechterun@  der
rechtiichen Rahmenbedin@un@en und damit ais feindseii@e Maßnahme empfunden wird, sie
ist @eei@net – so ist jedenfaiis zu besor@en – dass im Faiie ihrer ie@istschen Umsetzun@ der
weiteren Entwicklung und Verbreitung des Amateurfunks in Österreich schwerer Schaden
zugefügt würde.

 Gerade aber in Zeiten des weiterhin bevorstehenden Kiimawechseis, wachsender Unsicher-
heit und künfi@ pro@nostzierter, stark an Zahi und Intensität zunehmender Naturkatastro-
phen  tef@reifenden  und  aus@edehnten  Ausmaßes,  wie  Stürme,  Ha@ei,  Starkre@en,  Über-
schwemmun@en, Lawinenkatastrophen etc. bei @ieichzeit@ immer @erin@eren Mitein der öf-
fentiichen Hand (auch an Kommunikatons@erätt) muss es vorran@i@es Ziei und Verantwor-
tun@  der  zuständi@en  Poiitker  und  des  österreichischen  Gesetz@ebers  sein,  aiies  in  ihrer
Macht stehende zu unternehmen, um den für derart@e Erei@nisse bestens @erüsteten Ama-
teurfunkdienst, der bundesweit @eei@nete Gerätschafen in beachtiichem Ausmaß ohne je@ii-
che Kostenbeiastun@ (t) der öfentiiche Hand besitzt und betreibt, in weiser Voraussicht in je-
der Hinsicht nachhaltg zu unterstützen und zu fördern und alles zu vermeiden, was diese
Entwicklung zu beeinträchtgen geeignet ist.

Die Entwurfsfassun@ führt darüber hinaus zu einem stark zunehmenden Bürokratsmus und
zu erheblichen arbeitsmäßigen Zusatzbelastungen der Fernmeldebehörde, die wesentliche
Ressourcen für diesen überfüssigen Zusatzaufwand binden und zusätzlich erhebliche Steu-
ermitel kosten, müssen doch die Fristen ein@etra@en, überwacht, Lizenzen ais erioschen be-
arbeitet und re@istriert werden, bzw. Veriän@erun@santrä@e bearbeitet und seibstverständ-
iich bescheidmäßi@ miteis Aussteiiun@ neuer Amateurfunkiizenzen eriedi@t werden.

Außerdem ist ein Chaos im Amateurfunkverkehr, vor aiiem im internatonaien Amateurfunk-
verkehr, zu besor@en, wenn etwa Funkamateure die Frist zur Veriän@erun@ der Amateurfunk-
iizenz, aus weichen Gründen auch immer, versäumen und dann einen neueriichen Antra@ auf
Erteiiun@ einer Amateurfunkiizenz steiien müssten, was natüriich auch die Verieihun@ eines
anderen Rufzeichens für denseiben Funkamateur zur Foi@e häte. Die internatonaie Verwir-
run@ und das Chaos wären perfekt.  Kurzum: das Vorhaben verursacht rundum unerwünschte
Ne@atvfoi@en. Damit verstößt aber diese Konstrukton diametral gegen die Regierungsvor-
gaben und die gesetzlichen Vorgaben einer Entbürokratsierung sowie Vereinfachung und
Verschlankung der Verwaltung, seibstverständiich auch @e@en den verordneten Sparkurs in
Anbetracht der Bud@etia@e, neben aiien anderen an@eführten Nachteiien. 

Ent@e@en den Ausführun@en in den Eriäuterun@en ist bereits jetzt absehbar, dass der Ent-
wurf, soiite er so ais Gesetzesnoveiie eriassen werden, zu einer erhebiichen Mehrbeiastun@
und damit zu einem erhebiichen zusätziichen Verwaitun@saufwand der zuständi@en Behör-
den  führen  wird,  aiso  nicht  ein  Einsparun@sefekt  erzieit  wird,  sondern  bud@etwirksame
Mehrkosten für den Steuerzahier @eneriert werden. Nur am Rande sei auch noch an@emerkt,
dass dadurch eine bisheri@e Queiie für Gratseinnahmen der öfentiichen Hand (brachiie@en-
de Amateurfunkiizenzen, für die aber die Gebühren weiterhin entrichtet werden) zum Nach-
teii und damit zum Schaden des österreichischen Staates vernichtet wird. 

Es wird ofensichtiich auch @efissentiich über@an@en, dass im Amateurfunkwesen keineriei
Frequenzzuteiiun@en vor@esehen sind und auch keine erfoi@en können, da die Frequenzbe-
reiche bereits aii@emein durch Verordnun@ fest@eie@t sind. Dies unterscheidet den Amateur-
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funk @anz wesentiich vom Kommerzfunk, wo praktsch immer auch Frequenzzuweisun@en be-
scheidmäßi@ zu erfoi@en haben, die häuf@ zeitiich befristet werden. Das aiies trif aber auf
den Amateurfunk nicht zu. Auch aus diesem Grunde sind zeitiiche Befristun@en von Amateur-
funkfrequenzen vöiii@ systemwidri@ und verfehitt

Es er@eht daher nochmais das eindrin@iiche Ersuchen, diese von uns ais katastrophai wahr@e-
nommene unseii@e Befristun@, weii rechtiich bedenkiich, sachiich nicht be@ründbar und ex-
trem kontraproduktv,  ersatzlos aus dem Entwurf zu streichen.  Es wird ein@ehend vor@e-
schia@en und @efordert, den bisheri@en § 6 Abs. 2 AFG mit folgendem Wording als neuen §
83b) Abs. 2 in das TKG zu übernehmen:

„Die Bewilligung ist, außer in den Fällen des Abs. 6 sowie des § 83a Abs. 5 unbefristet zu er-
teilen.“

 Zu § 83 a Abs. 1 Z. 1a, Abs. 2a und Abs. 3 Z.3):

Die Aitersbe@renzun@ auf Vollendung des 14. Lebensjahres für die Erteilung einer Amateur-
funkbewilligung steiit eine kiare Diskriminierung auf Grund des Alters dar, da diese Perso-
nen bereits die Amateurfunkprüfun@ mit Erfoi@ ab@eie@t und daher die erforderiichen Kennt-
nisse und Fähi@keiten für den Betrieb einer Amateurfunksteiie nach@ewiesen haben. Diese
schon im bisheri@en Rechtsbestand vorhandene Kiausei widerspricht meiner Rechtsüberzeu-
@un@ nach eindeut@ @e@en das  Gleichbehandlungsgesetz (Verbot der direkten und indirek-
ten  Aitersdiskriminierun@)  und  der  EU-Gleichbehandlungsrichtlinie.  Ich  fnde  auch  keine
sachliche Rechtertgung dafür, dass unter 14-Jähri@e vom Erwerb einer Amateurfunkiizenz
aus@eschiossen werden soiien.

Erst jün@st ist ein Presseartkei bekannt @eworden, wonach eine Funkamateurin nach erfoi@-
reicher Abie@un@ der Prüfun@ in den USA mit dem Aiter von 5 Jahren eine Amateurfunkiizenz
erhaiten hat (nachzuiesen auch im Internet) und damit derzeit die jün@ste Funkamateurin in
den Vereini@ten Staaten ist. Es @ibt dort mit dieser Aiterskiasse bis 14 Jahren auch keineriei
Probieme weicher Art auch immer, was bestät@t, dass es keinen berecht@ten Aniass @ibt, die
Ju@end unter 14 davon auszuschiießen. Die Ju@end in Österreich steht den Ju@endiichen in
den USA diesbezü@iich in keinster Weise nach.

Im Sinne einer staatiichen Förderun@ der Ju@end, Amateurfunk in Österreich zu betreiben
wird daher höfich @ebeten, § 83 Abs. 1 Z. 2 ersatzlos zu streichen.

Das Ministerium @ibt in den Eriäuternden Bemerkun@en zu § 83 a iedi@iich die summarische
Formaibe@ründun@ an wie foi@t: „Für die Erteiiun@ einer Amateurfunkbewiiii@un@ sind zusätz-
iiche Voraussetzun@en zu erfüiien, weiche in dieser, dem AFG entnommenen, Bestmmun@
ab@ebiidet sind.“ Ab@esehen davon, dass diese „Begründung“ inhaltlich äußerst mager aus-
@efaiien ist, stmmt sie auch tatsächlich nicht: Im Ministeriaientwurf wurde die Bestmmun@
des AFG eben nicht voiiinhaitiich übernommen, sondern man hat den bisherigen § 4 Abs. 2b)
AFG, betreffend die Personen, die von der Ablegung der Amateurfunkprüfung befreit wor-
den sind, einfach kommentarlos unter den Tisch fallen lassen. Ob es sich dabei um ein bio-
ßes Redaktonsversehen handeit, entzieht sich man@eis nachvoiiziehbarer Eriäuterun@en mei-
ner Kenntnis. Diese Vorschrift hat heute nach wie vor ihre Daseinsberechtgung, denn es ist
z.B. nicht einzusehen, warum z.B. die @emäß § 78m TKG in die Prüfun@skommission berufe-
nen fachkundi@en Bediensteten der  Fernmeidebehörde, die ja  die Amateurfunkprüfun@en
abnehmen und benoten, aiso bestens fachiich versiert sind, sich in der Foi@e seibst dieser
Prüfun@ – in der nunmehri@en Roiie ais Prüfin@e (man steiie sich vort) - antreten müssen, um
ein Amateurfunkzeu@nis und dann eine Amateurfunkiizenz zu erwerben. Einfach undenkbart
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Dasseibe trif sinn@emäß auf aiie weiteren Personenkreise zu, die auf Grund ihrer Ausbiidun@
bzw. Tät@keit über ver@ieichbare Kenntnisse und Fert@keiten verfü@en. Ich beantrage daher,
den bisherigen § 4 Abs. 2b) AFG unverändert in das TKG zu übernehmen. 

Ich spreche mich entschieden gegen die beabsichtgte Streichung der bisher möglichen Be-
freiung von der  Ablegung der  Amateurfunkprüfung  aus, da diese Befreiun@sbestmmun@
nicht nur aus den zuvor dar@eie@ten Erwä@un@en ihre unveränderte Daseinsberecht@un@ hat
bzw. haben wird und in jenen weni@en Fäiien, in denen die Befreiun@ in Anspruch @enommen
wurde, erhebiiche Härtefäiie und Beschwernisse erfoi@reich hintan@ehaiten werden konnten:
Im Hinbiick auf die sehr @erin@e Zahi derart@er Befreiun@santrä@e ist der damit verbundene
behördiiche Verwaitun@saufwand in Summe ais äußerst @erin@ einzustufen und sind die @ra-
vierenden Nachteiie aus der Eiiminierun@ der Befreiun@smö@iichkeit ais weitaus schwerwie-
@ender einzustufen ais die praktsch nicht @e@ebene vor@ebiiche Verwaitun@svereinfachun@
aus der Abschafun@. Mit anderen Worten: hier ist  kein „Einsparungspotental“ zu hebent
Schiießiich wird der Antra@steiier schon im Interesse einer positven Entscheidun@ die not-
wendi@en Befreiun@svoraussetzun@en nicht nur zu behaupten, sondern auch durch @eei@nete
Beweismitei,  insbesondere  Urkunden,  zu  beie@en  und  zu  beweisen  haben.  Die  Nachfor -
schun@stät@keit  der  Behörde  und  die  notwendi@en  Verfahrensschrite  haiten  sich  damit
durchaus in en@en und jedenfaiis zumutbaren Grenzen. Ein Änderungsvorhaben des aktuel-
len Rechtsbestandes durch Streichung des bisherigen § 4 Abs. 1 lit. b) AFG wird daher ganz
klar abgelehnt. Demgemäß muss auch § 5 Abs. 2 des bisherigen AFG unverändert auch im
TKG weiter beibehalten werden. Ir@endweiche erwähnenswerten Verwaitun@seinsparun@en
und damit Kosteneinsparun@en sind nach meiner Aufassun@ mit diesen Maßnahmen keines-
faiis erzieibar, konzediert doch die Behörde seibst, dass (bei aktueii 6288 erteiiten Amateur-
rufzeichen) im @anzen Jahr 2013 @erade einmai 5 (in Worten: fünftt) derart@e Anträ@e @e-
steiit wurden, ein wohi bundesstaatsweit wirkiich bewäit@barer Arbeitsanfaii. Der Lernauf-
wand, den ein Prüfin@ für die erfoi@reiche Abie@un@ der Amateurfunkprüfun@, von weicher
er bisher auf Grund des @eitenden Rechts befreit war, aufwenden muss, ist jedenfaiis um ein
Vieifaches höher ais der vernachiässi@bare Behördenaufwand. 

Es wird daher höfich ersucht, den bisherigen § 4 Abs. 2b) des AFG  unverändert als § 83
Abs. 2b) in das TKG zu übernehmen, der dortge Abs. 2b) erhält die Bezeichnung Abs. 2c).

In § 83 a Abs. 3 Z. 3 muss die richt@e und voiiständi@e Texterun@ wie foi@t iauten:

„3. Die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, oder Inhaber eines gemäß § 78 n an-
erkannten ausländischen Zeugnisses, oder eines Bescheides über die Befreiung von der Ab-
legung der Amateurfunkprüfung ist.“

 Zu § 83 b) Abs. 1 und Abs. 2:

Es wird vor@eschia@en, die anstehende Gesetzesnoveiie @ieich dazu zu nützen, den @esetzii -
chen Rahmen (anaio@ zu Personaiausweisen, Führerscheinen, Piioteniizenzen etc.) herzustei-
ien, damit  Amateurfunkbewilligungen, auch die sogenannten CEPT-Lizenzen  künfi@hin in
der @ieichen Art und Weise im Scheckkartenformat (und auf@rund der häuf@en Kopier- und
Scanerfordernisse in Bezu@ auf die Antra@steiiun@ von Gastiizenzen im Ausiand außerhaib des
CEPT-Gebietes in @ut kopierbarer Form) aus@esteiit und bestehende Lizenzurkunden entspre-
chend um@etauscht werden können, weiche eine in Form eines  amtlichen Lichtbildauswei-
ses aus@esteiit sind und eine behördliche Unterschrift enthaiten. Da ausiändische Behörden,
besonders im Nahen und Mitieren Osten, aber auch in Übersee amtiiche Dokumente ohne
Unterschrif nicht anerkennen,  wird  zur  Vermeidun@ von erhebiichen Probiemen mit  den
dort@en Behörden und zwecks erfoi@reicher  Antra@steiiun@ für  Gastiizenzen drin@end er-
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sucht, für die Erteiiun@ und Ausfert@un@ der Amateurfunkbewiiii@un@en @esetziich auch die
Unterschrifiichkeit @esetziich anzuordnen, sodass § 83 b Abs. 1 TKG wie foi@t er@änzt werden
soiite: 

„Amateurfunkbewilligungen und CEPT-Lizenzen sind stets als amtliche Lichtbildausweise im
Scheckkartenformat mit behördlicher Unterschrift herzustellen und auszufertgen.“

 „§ 83b. Abs. 2): Die Bewilligung ist außer in den Fällen des Abs. 6 sowie des § 83a Abs. 5
unbefristet zu erteilen.“

 Zudem sprechen wir uns bereits jetzt schon vorsorglich gegen die in den Erläuterungen an-
gedeutete wesentliche Verteuerung der Amateurfunkgebühren bei monatlicher bzw.  jähr-
licher Zahlungsweise (im Vergleich zur Einmalzahlung für 5 Jahre) aus. Es darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass der Amateurfunkdienst kein kommerzieller Funkdienst ist und
damit im Gegensatz zu diesem fnanzpolitsch ganz anderen Gesetzmäßigkeiten zu unter-
ziehen ist.

 Zu § 83b Abs. 8 TKG:

Die aktueiie Noveiiierun@ steiit einen wiiikommenen Aniass zur Eiiminierun@ überfüssi@er Be-
stmmun@en dar. Zu diesen @ehört m.E. eindeut@ der bisheri@e § 6 Abs. 8 AFG:

dass  die  öfentiiche Hand keine Gewähr  für  einen störun@sfeien Funkbetrieb  übernimmt,
trifft gleichermaßen auf alle Funkdienste in Österreich zu,  seibst für Sicherheitsfunkdienste,
ohne dass dies in einer @esetziichen Bestmmun@ an@eführt ist. Damit erübrigt sie sich aber
auch bezüglich Amateurfunkdienst.

Die Streichun@ dient der Strafun@ des Rechtsbestandes und dem Ziei, einfachere und kürzere
Gesetze zu schafen. 

Die ersatziose Streichun@ dieser Bestmmun@ ist auch deshaib ratsam, weil sie zu der objek-
tvrechtlich falschen Schlussfolgerung verleiten könnte, dem Amateurfunkdient käme ein
geringeres oder überhaupt kein Schutzbedürfnis in Bezug auf die Verhinderung von schädli-
chen Störungen zu. Dies wäre schon deshaib ein Tru@schiuss, weii dies @e@en die übernom-
mene Verpfichtun@ Österreichs aus der dem Internatonaien Fernmeidevertra@ und aus der
Voiizu@sordnun@ für den Funkdienst verstoßen würde:

Unter den Be@rif „Schädliche Störung“ fäiit defnitons@emäß jede Aussendun@, Ausstrah-
iun@ oder Beeinträcht@un@, weiche die Abwickiun@ des Verkehrs bei einem Navi@atonsfunk-
dienst  oder bei  anderen Sicherheitsfunkdiensten @efährdet  oder den Verkehr  mit  einem
Funkdienst,  der in Übereinstmmung mit der Vollzugsordnung Funkdienst vorgenommen
wird, ernstlich beeinträchtgt, ihn behindert oder wiederholt unterbricht. (Kapitel VII, „ge-
meinsame Frequenznutzung, S.1.169 VO Funk). 

Der Amateurfunkdienst ist ein solcher Funkdienst,  der in Übereinstmmung mi der Voll-
zugsordnung Funkdienst vorgenommen wird, wird dieser daher im obigen Sinne gestört,
liegt eine „schädliche Störung“ vor. 

In  Art. 35 des Internatonalen Fernmeldevertrages, der die sich mit den „Schädlichen Stö-
rungen“ befasst und der auch für Österreich gilt, ist normiert:

„Alle Funkstellen müssen, unabhängig von ihrem Verwendungszweck, so eingerichtet und
betrieben werden, dass sie keine schädlichen Störungen verursachen bei den Funkdiensten
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oder Funkverbindungen der übrigen Mitglieder, der anerkannten privaten Betriebsunter-
nehmen und der anderen Betriebsunternehmen, die ordnungsgemäß berechtgt sind, einen
Funkdienst wahrzunehmen, und die ihren Dienst nach den Bestmmungen der Vollzugsord-
nung für den Funkdienst ausüben.

Jedes Mitglied (also auch Österreich) verpfichtet sich, von dem von ihm anerkannten Be-
triebsunternehmen und den anderen hierzu ordnungsgemäß ermächtgten Betriebsunter-
nehmen die Beachtung der Bestmmungen des ersten Absatzes zu verlangen….“

Dem@emäß sind aiie oben an@eführten Funkdienste, auch der Amateurfunkdienst  gleicher-
maßen vor schädiichen Störun@en zu schützen. Auch aus diesem Grunde erscheint es zweck-
mäßi@, den bisheri@en § 6 Abs. 8 AFG/§ 83b Abs. 8 TKG ersatzios aufzuheben bzw. diesen
nicht in das TKG zu übernehmen. 

Ich ersuche daher höfich, § 83b Abs. 8 gänzlich aus dem Entwurf zu eliminieren.

Nur für den Faii, dass diesem Vorschia@ keine Foi@e @eieistet wird, wird höfich ersucht,  zu-
mindest in den Erläuternden Bemerkungen festzuhaiten, dass dem Amateurfunkdienst der-
selbe Schutz gegen schädliche Störungen wie allen anderen Funkdiensten im Sinne der VO
Funk zukommt und diese Bestmmung daher nicht dahingehend auszulegen ist, dass die-
sem ein geringeres Schutzniveau oder kein Schutzniveau gegen schädliche Störungen zu-
komme.

 Zu § 109 Abs. 4a, 4b, 4c Z. 9 TKG:

 Im Ver@ieich zu anderen Re@eiun@smaterien (z.B. StVO, KFG etc.) sind die  Strafdrohungen
für Funkamateure im TKG-Entwurf, wo bekanntiich zu 99 % Privatpersonen, vieie davon Pen-
sionisten mit nur @erin@em Einkommen, erfasst sind, bereits jetzt schon so enorm hoch ange-
siedelt, dass sie bereits ais überschießend und sachlich nicht gerechtertgt erscheinen.  Es
entsteht hier der Eindruck, dass hier - schon in der Ver@an@enheit - mit Kanonen auf Spatzen
@eschossen werden soii, zumai sich die österreichischen Funkamateure in aller Regel derart
gesetzeskonform verhalten, dass es derart drakonischer Strafandrohungen weder aus spe-
zial- noch generalpräventven Gründen bedarf. 

Es soiite ausreichend berücksicht@t werden, dass es sich bei den Funkamateuren um Privat-
personen und nicht um Firmen bzw. Großkonzerne handeit. 

An@esichts der äußerst weni@en, im Bereich des AFG anfaiienden Verwaitun@sstrafverfahren,
was die Voiizu@sbehörden sicheriich voiiumfän@iich bestät@en können, sind auch keine bud-
@etären zusätziichen Einkommensefekte zu erzieien.

Eine weitere Ausdehnung des Strafrahmens ist weder aus general- noch aus spezialpräven-
tven Gründen notwendig. Es wird daher drin@end ersucht, die bisheri@en Strafrahmen des §
27 TKG betraglich unverändert zu belassen bzw. in das TKG zu übertragen, um hier zu einer
gewissen Liberalisierung und Normalisierung der Verhältnismäßigkeit zu gelangen. 

Ich spreche mich vehement gegen den Versuch einer weiteren verwaltungsstrafrechtlichen
Kriminalisierung in Form der Einführung neuer Verwaltungsstraftatbestände aus, insbeson-
dere gegen die geplante Neueinführung der Ziffern 1 bzw. 1a, 2 bzw. 2a und 3 bzw. 3a in §
109 Abs. 4a TKG.
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Reihenweise zusätzliche Meldeverpfichtungen einzuführen und diese jeweils mit Verwal-
tungsstrafdrohungen zu spicken, entspricht nicht der vorgeblichen Liberalisierung des Ama-
teurfunkwesens,  der  Zurückdrängung  überbordender  Bürokrate  und dem Modell  eines
schlanken Staatsapparats.

Es wird daher eindrin@iich ersucht, diese neuen Verwaitun@sstrafatbestände  ersatzlos aus
der Novelle zu eliminieren. Insbesondere im Not- und Katastrophenfall, wo teiiweise äu-
ßerst beiastende Stress-Situatonen für die beteiii@ten Akteure herrschen, die of aiie Hände
voii zu tun haben, haben Verwaitun@sstrafdrohun@en nichts zu suchen: hier hat der Schutz
und die Retun@ von Leib und Leben bei aiien Versuchen, sich auch an die einschiä@i@en Ver-
waitun@svorschrifen zu haiten, absoiuten Vorran@. 

In § 109 Abs. 4c Z. 9 TKG-Entwurf besteht ein rechtiiches Interesse daran, @esetzestechnisch
kiarzusteiien, dass es sich hier um ein  typisches Vorsatzdelikt handeit. Aus diesem Grund
wird höfich @ebeten, den Gesetzestext wie foi@t zu fassen:

„§109 Abs. 4c) Z. 9: entgegen § 78 b Abs. 5 mit Amateurfunkstellen jener Staaten, deren
Einwand gegen den Amateurfunkverkehr mit Österreich vom Bundesminister für Verkehr,
Innovaton  und Technologie  im Bundesgesetzblat kundgemacht  worden  ist,  vorsätzlich
Funkverkehr durchführt und keine Ausnahme gemäß § 78 c Abs. 5 vorliegt.“

Nur der Voiiständi@keit haiber darf ich höfich darauf hinweisen, dass je nach Umfang der Ad-
apterungen des TKG-Entwurfs auch die davon betroffenen Straftatbestände des § 109 TKG
entsprechend adaptert werden müssen.

Eini@e Bestmmun@en soiiten @esetzestechnisch verbessert werden, weii die in den voran@e-
henden TKG-Bestmmun@en normierten Ausnahmetatbestände nicht ein@earbeitet wurden
(„… und keine Ausnahme @emäß § XXX voriie@t“). Diesbezü@iich wird höfich um neueriiche
Durchsicht und Prüfun@ @ebeten. 

Gieichzeit@ sind Unvollständigkeiten vorhanden, indem z.B. nur auf die ab@eie@te Amateur-
funkprüfun@ ab@esteiit wird, jedoch nicht berücksicht@t wird, dass auch ohne Amateurfunk-
prüfun@ z.B. im Zu@e der Anerkennun@ ausiändischer Lizenzurkunden, von Bescheiden über
die Befreiun@ von der Abie@un@ der Amateurfunkprüfun@ etc. durchaus ie@ai Amateurfunk-
verkehr aus@eübt werden darf, auch bei Genehmi@un@ aus besonderen Aniässen etc. etc.; ich
habe  eine  @anze  Reihe  derart@er  Unvoiiständi@keiten  fest@esteiit,  deren  jeweiis  einzeine
Auführun@ den Rahmen spren@en würde. Ich hofe jedoch, dass mein Hinweis ausreicht, die
Unvoiiständi@keiten zur Gänze aufzuspüren und @esetzestechnisch zu bereini@en.

 Zu § 133 Abs. 20 TKG:

Die vor@esehene Re@eiun@, dass aiie erteiiten Amateurfunkiizenzen ex ie@e zu den an@eführ-
ten Terminen automatsch außer Kraf treten („enden“) soiien, wird zur Gänze strikt und ent-
schieden abgelehnt. Es handeit sich um rechtskräfi@e Bescheide mit Bindun@swirkun@ der
aussteiienden Behörden, in die der Gesetzgeber nicht ohne Not eingreifen soll.  Ein soicher
Notaii ist an@esichts der vöiii@ verfehiten an@e@ebenen Be@ründun@en in den Eriäuternden
Bemerkun@en weit  und breit  nicht  in  Sicht.  Es  handeit  sich  hier  um einen  unsachlichen,
durch nichts gerechtertgten geplanten Gesetzeseingriff in die subjektv-öffentlichen Rech-
te aller Amateurfunklizenzinhaber, der in dieser Form in Österreich einmalig und skandalös
erscheint.

Ich fordere hiermit aiie österreichischen Pariamentarier höfich auf, diesem Vorhaben um@e-
hend ein Ende zu setzen.
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Dass die Endi@un@szeitpunkte auch noch wiiiküriich @ewähit bzw. @estafeit sind, setzt der
@anzen Sache nur noch die Krone auf.

Ich fordere die ersatzlose Streichung des Absatz 20. 

Wie ma@er die Be@ründun@ des Ministeriums für eine derart @ravierende Maßnahme aus@e-
faiien ist, davon mö@e sich jedermann in den Eriäuternden Bemerkun@en seibst überzeu@en:

Dort fndet sich auf Seite 16 zu

§ 133 Abs. 16, den Amateurfunk betrefend, foi@ender einzi@er Satz:

 „Amateurfunkbewiiii@un@en wurden bisian@ auf Grund des AFG re@eimäßi@ unbefristet er-
teiit. Auf Grund der Anzahi dieser Bewiiii@un@en (Anm.: ???) wird in Abs. 20 ein zeitiich @e-
stafeites Außerkraftreten normiert.“

Eri.Bem. zu § 133 Absatz 20: 

„Mit dieser Re@eiun@ wird bewirkt, dass Amateurfunkbewiiii@un@en, die vor Inkraftreten der
voriie@enden Noveiie aus@esteiit wurden, noch für mindestens diejeni@e Zeitspanne aufrecht
bieiben, mit der künfi@ erteiite Bewiiii@un@en @üit@ sein werden. Gieichzeit@ wird durch die
vor@enommene Stafeiun@ des Eriöschens der Bewiiii@un@en sicher@esteiit, dass der mit die-
ser Umsteiiun@ auf befristete Bewiiii@un@en anfaiiende Arbeitsaufwand durch die Behörden I.
Instanz auch bewäit@bar bieibt“. 

Sehr @eehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaf, sich mit den vor@ebrachten
Erwä@un@en und Ar@umenten auseinanderzusetzen und sehe dem Er@ebnis Ihrer Evaiuierun@ @erne
und mit Interesse ent@e@en

Abschiießend ersuche ich Sie höfich, meine obi@en Ausführun@en wohiwoiiend zur Kenntnis zu neh-
men und entsprechend in der Entwurfsfassun@ sowie in den Eriäuternden Bemerkun@en zu berück-
sicht@en und danke für Ihre diesbezü@iichen Bemühun@en und Veraniassun@en. 

Freundiiche Grüße

Marcus Bartiia e.h.,

E-Maii: marcus.bartiiaa@maii.com
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